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Dipl.-Stom Jürgen Herbert, 

Präsident der Landeszahn-

ärztekammer Brandenburg

Schöne Welt, heile Welt 
Autor: Dipl.-Stom. Jürgen Herbert

Im März findet in Köln wieder die Internationale Dental-Schau (IDS) statt. Diese 
weltgrößte Messe für zahnärztliche Produkte gibt es nur alle zwei Jahre und wie 
immer wird es Innovationen, vermeintliche Neuerungen und Altbewährtes zu 
bestaunen geben. 

An dieser Stelle möchte ich einige kritische Worte über unsere Dentalindustrie 
loswerden: Ich habe immer viel Verständnis dafür, wenn jemand Geld verdie-
nen möchte, aber offensichtlich ist es bei der Industrie noch nicht so richtig 
angekommen, dass die fetten Jahre in der Zahnheilkunde schon eine geraume 
Zeit hinter uns liegen. Die deutsche Dentalindustrie ist zwar gut und sicher-
lich weltführend, aber auch extrem teuer, und nicht immer sehr kooperativ 
mit uns Zahnärzten. So sind zum Beispiel die Aufbereitungsbedingungen für 
Hand- und Winkelstücke im Zuge des Medizinprodukte-Gesetzes so verschärft 
worden, dass eine ordnungsgemäße manuelle Aufbereitung sehr schwierig 
durchzuführen ist. Der von der Industrie vorgegebene Prüfmodus ist nämlich 
völlig wirklichkeitsfremd. Dabei werden die Hand- und Winkelstücke von der 
Maschinenseite (dort wo Luft und Wasser hereinkommt) mit einer künstlichen 
Proteinlösung verschmutzt. Dies dürfte im wirklichen Leben nicht vorkommen 
und nur dazu führen, dass die Geräte kaputtgehen. Umso schwerer ist dann die 
ordnungsgemäße Aufbereitung, die wiederum nur mit sehr teuren Gerätschaf-
ten möglich ist.

Auch im Bereich der Telematik droht uns etwas Ungemach. Hier besteht durch-
aus die Gefahr, dass die in den Praxen stehenden Computer den Bereich der 
kritischen Telematik-Infrastruktur zugeordnet werden. Damit wäre das BSI 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) zuständig. Weiter möch-
te ich diesen Gedanken gar nicht ausführen. Während wir hier noch Handlungs-
optionen haben, ist das bei den Hand- und Winkelstücken schon schwieriger. 
So sind zum Beispiel die Internetseiten (und damit auch die Preise der großen 
deutschen Dentalfirmen im Ausland, wie in den USA) von Deutschland aus nicht 
aufrufbar. Um diese zu sehen, müsste man sich schon Hackermethoden bedie-
nen. Also scheint es dort doch offensichtlich etwas Geheimnisvolles zu geben. 
Transparente Öffentlichkeit sieht anders aus. 

Die Landeszahnärztekammer wird im Jahr 2017 eine Kampagne zur Gewinnung 
von zahnärztlichem Fachpersonal starten. Die Kampagne läuft unter dem Titel 
„Mal ordentlich die Fresse polieren?!“ Sicherlich mag für den einen oder ande-
ren Kollegen die Wortwahl etwas gewöhnungsbedürftig sein, aber der Köder 
soll schließlich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Dazu finden Sie 
weitere Informationen in diesem ZBB. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Jürgen Herbert

PS: Vielleicht treffen wir uns auf der IDS, Sie finden mich am Stand der Bundes-
zahnärztekammer. 
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Vertreterversammlung
Vorsitzender: Sven Albrecht 
1. Stellvertretender Vorsitzender der VV: 
Dr. Benno Damm
2. Stellvertretende Vorsitzende der VV: 
Dr. Hannelore Hoppe

Hauptamtlicher Vorstand 
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Eberhard Steglich 
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes: Rainer Linke 
Mitglied des Vorstandes: Dr. Heike Lucht-Geuther
 
Weiteres Mitglied für die Vertreterversammlung der 
KZBV: Sven Albrecht 

Beratungsausschuss
Dr. Alexander Hoyer
Dr. Wolfram Sadowski
Thomas Schmidt
Dr. Matthias Stumpf
Bettina Suchan.

Ältestenrat 
Sven Albrecht
Dr. Benno Damm
Dr. Hannelore Hoppe.
Stellv. Mitglieder für den Ältestenrat
Dr. Björn Claessen
Ralf Kimpel
Dr. Michael Stumpf.

Satzungsausschuss
Dr. Toralf Best
Dr. Jörg Lips
Dr. Wolfram Sadowski
Thomas Schwierzy.
Stellv. Mitglieder für den Satzungsausschuss
Dr. Claudia Angladagis
Michael Deutrich
Dr. Ute Jödecke
Dr. Michael Krenz
Dr. Andreas Vocks.

Finanzausschuss
Dr. Björn Claessen
Dr. Maximilian Schmidt-Breitung
Dr. Matthias Stumpf
Kathrin Wenske.

Stellvertretende Mitglieder für den Finanzausschuss
Dr. Ingo Frahm
Dr. Anka Giebler
Friederike Hacker
Dr. Ute Jödecke
Bettina Suchan.

Rechnungsprüfungsausschuss
Ralf Kimpel
Uwe Korepkat 
Thomas Schmidt.
Stellv. Mitglieder für den Rechnungsprüfungsaus-
schuss
Dr. Benno Damm
Dr. Rüdiger Jähnichen
Thomas Schwierzy.

Disziplinarausschuss 
Dr. Ingo Frahm
Dr. Udo Giesecke
Dr. Ute Jödecke
Dr. Michael Stumpf.
Stellv. Mitglieder für den Disziplinarausschuss 
Dr. Björn Claessen
Dr. Rüdiger Jähnichen
Uwe Korepkat
Bettina Suchan.

Wahl eines zum Richteramt befähigten Vorsitzen-
den und stellvertretenden Vorsitzenden
Vorsitzender: Ernst Jolitz
Stellvertretender Vorsitzender: Axel Kapust 

Wahlergebnisse der 59. Vertreterversammlung der KZVLB 
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Erstmalig  
Zahnärztin  
an die Spitze 
der KZVLB 
gewählt
Die konstituierende Vertreterversammlung wählte am 14. Januar 2017 den neuen Vorstand der 
KZVLB, den Vorsitzenden der Vertreterversammlung, seine Stellvertreter sowie die Mitglieder 
mehrerer Ausschüsse für die Legislaturperiode 2017-2022. 

(ZBB) Es war ein Wahlergeb-
nis, wie es im Buche steht: Alle 
Kandiaten gewannen im ersten 
Wahlgang mit Stimmenmehr-
heit. Gegenkandidaten gab es 
keine. Alle nahmen die Wahl an. 
Erstmals in der Geschichte der 
KZVLB trat eine Frau eine hohe 
Führungsposition im hauptamtli-
chen Vorstand an. Die Führungs-
mannschaft steht für Kontinuität 
in der zahnärztlichen Standes-

politik. Mit dem Abstimmungser-
gebnis honorierten die Delegier-
ten der Vertreterversammlung 
die bisherigen Leistungen der 
Kandidaten, denn alle, die jetzt 
an der Spitze der KZVLB stehen, 
haben sich ihren Namen in jah-
re- bzw. jahrzehntelanger Arbeit 
erworben. Alle drei sind erfahre-
ne Standespolitiker. Dr. Eberhard 
Steglich, Rainer Linke und Dr. Hei-
ke Lucht-Geuther bestimmen in 

den nächsten sechs Jahren, wo es 
lang geht in der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Land Branden-
burg. Im engen Schulterschluss 
mit der Vertreterversammlung 
und der Schwesterkörperschaft 
Landeszahnärztekammer werden 
sie sich um optimale Rahmenbe-
dingungen für die brandenburgi-
schen Zahnarztpraxen kümmern.
Doch lassen wir sie mit ihren Zie-
len selbst zu Wort kommen:

Dr. Eberhard Steglich, Vorsitzender des Vorstandes

Ich bin ein Suchender, ein Rastloser, der, wenn er etwas findet, leider nur 
sehr kurzfristig einer inneren Ruhe erliegt. Ich hatte Glück, in meinem 
Leben nie wirklich allein zu sein. Nichts ist schlimmer, als emotionale 
und intellektuelle Einsamkeit. 

Ich bin immer bemüht, über meine Selbstwahrnehmung hinaus, die 
mich umgebenden Personen in mein Leben einzubeziehen. Dies sehe 
ich auch als eine wesentliche Seite meiner standespolitischen und zahn-
ärztlichen Arbeit. Es gibt nur eine Zahnärzteschaft. Interessenausgleich 
ist ein Grundprinzip des sozialen Friedens. Und ich glaube seit Kurzem 
wieder an die Macht des Individuums. Jeder Bürger ist nicht nur Teil der 
Masse. Doch er muss sich einbringen und teilnehmen.
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Rainer Linke, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes

Zunächst bedanke ich mich bei allen Beteiligten für das meiner Person 
und dem gesamten Vorstand  entgegengebrachte Vertrauen. Zahnärzt-
liche Standespolitik ist angesichts des engen Korsetts der politischen 
Rahmenbedingungen die hohe Kunst des Machbaren. Leider lässt die 
große Politik nicht alles Machbare zu. Deshalb gilt es, mit vereinten 
Kräften, das heißt, gemeinsam mit den Zahnärztinnen und Zahnärzten 
an der Basis, den Ehrenamtsträgern und den Mitarbeitern der KZVLB 
die künftigen Herausforderungen, die uns die Gesundheitspolitik aufer-
legt, zu meistern. Angesichts des Wahlergebnisses bin ich zuversicht-
lich, dass wir dies gemeinsam schaffen und unsere KZVLB auch künftig 
der Sachwalter der Interessen der freiberuflich tätigen brandenburgi-
schen Zahnärztinnen und Zahnärzte bleibt.

Dr. Heike Lucht-Geuther, Mitglied des Vorstandes

Ich habe im Laufe meiner Berufstätigkeit immer mehr die Notwendig-
keit gesehen, mich in Selbstverwaltung und Standespolitik einzubrin-
gen, denn es geht letztendlich um die Zukunft unserer Berufsausübung. 
Die Interessen der Zahnärzteschaft sind mir eine Herzensangelegen-
heit und ich fühle mich aufgefordert, unsere Belange mitzugestalten. 
Die Selbstverwaltung sehe ich als Baustein gelebter Demokratie. Denn 
wer nicht mitgestaltet, lässt sich fremdbestimmen! Ich will die Zukunft 
der Selbstverwaltung mitgestalten und meine Expertise als Zahnärztin 
hier einfließen lassen. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, sich 
gegen jede Tendenz zu wehren, dass unsere funktionierende Selbstver-
waltung nach und nach in eine Staatsverwaltung überführt werden soll. 
Denn ohne diese würden wir doch einem übermäßigen Staat gegen-

überstehen, der die Gesundheitsversorgung nach seinen fiskalischen Interessen regelt und unsere frei-
beruflichen Strukturen durch staatliche Kontrolle immer weiter entmündigen würde! Ich bin der festen 
Überzeugung, dass wir Zahnärzte durch unseren Sachverstand jede Entscheidung fachlich fundierter 
und patientenorientierter treffen können, als fachfremde Beamte. 

Auch wenn die Spielräume für die vertragszahnärztliche Interessenvertretung nicht mehr so groß sind, 
wie sie früher einmal waren, die Anforderungen durch die politischen Entscheidungsprozesse weiter 
steigen und der Rahmen des Gesetzgebers nicht außer Acht gelassen werden kann, setze ich mich für 
eine effektive und funktionierende Selbstverwaltung ein, werde das Profil unserer Körperschaft stärken 
und dazu beitragen, dass die Kollegen hier ihre Interessen wahrgenommen sehen. Ich freue mich auf 
diese komplexe und anspruchsvolle Arbeit. 
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Agieren statt 
Reagieren - Liste 
Damm-Kimpel
Liste 1

Ralph KimpelDr. Benno Damm

Der Verband 
Niedergelassener 
Zahnärzte Land 
Brandenburg 
Liste 2

Sven Albrecht Thomas Schwierzy Dr. Matthias Stumpf Thomas Schmidt

Dr. Björn Claessen Dr. Romy Ermler Bettina Suchan Jürgen Herbert

Dr. Ingo Frahm

Dr. M. Schmidt-Breitung

Dr. Ute Jödecke

Dr. Kerstin Schneider Dr. Ralph Rottstock

Michael Deutrich Dr. Thoralf Best

Dr. Alexander Alter

Die Mitglieder der Vertreterversammlung der KZVLB
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Freier Verband
Liste 3

Dr. Michael KrenzDr. Wolfram Sadowski

Gemeinsam 
Praktizierende 
Zahnärzte 
Brandenburg-GPZ
Liste 4

Dr. Dirk Weßlau Dr. Dr. Iris Seedorf Dr. Dr. Thomas Schmidt

Dr. Jörg Lips Dr. Alexander Hoyer Kathrin Wenske

Liste unabhängige 
Kandidaten
Liste 5

Zahnärzte 
Schwedt - offene 
Liste für Branden-
burg 
Liste 6

Dr. Hannelore Hoppe Dr. Michael Stumpf Dr. Marco Stumpf Uwe Korepkat

• Die Vertreterversammlung der KZVLB wurde für die Legislatur 2017 bis 2022 gewählt.
• Entsprechend der Stimmabgabe bei der VV-Wahl gelang sechs Listen der Einzug in das Zahnärzte-

parlament.
• Aus ihrer Mitte wählte die Vertreterversammlung am 14. Januar 2017 einen dreiköpfigen Vorstand 

sowie die Mitglieder verschiedener Ausschüsse der KZVLB.
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Der brandenburgische Minister-
präsident lobte beim diesjähri-
gen Neujahrsempfang „Horizonte 
2017“ im gut gefüllten Kleist-Fo-
rum sein Bundesland als „Motor 
für Ostdeutschland“. „Dennoch“, 
so Woidke, „trotz stabiler Wirt-
schaftslage heißt es hart dran-
bleiben, denn uns wird nichts 
geschenkt“. Nachzuholen habe 
das Land beim Thema Digitali-
sierung. Der Breitbandausbau sei 
erst unzureichend vorangekom-
men. „Hier werden wir noch eine 
Schippe nachlegen“, versprach 
Woidke. Bis 2019 sollen 80 Millio-
nen Euro in den Ausbau der Net-
ze fließen.

Positiv schätzte auch Ulrich Mül-
ler, Präsident der Industrie- und 
Handelskammer Ostbranden-
burg, die wirtschaftliche Situation 
in den meisten Branchen ein und 
hält den weiteren Aufschwung für 
sicher. Dennoch sei in der globa-

lisierten Welt die Lage kompli-
zierter geworden. Mit einfachen 
Antworten könne man nicht auf 
Entwicklungen wie den Brexit 
und den neuen amerikanischen 
Präsidenten reagieren. 

Das Statement des Landes-
verbandes der Freien Berufe 
übernahm Dipl.-Med. Thomas 
Schmidt, langjähriger Präsident 
und heutiger Ehrenpräsident des 
LFB anstelle des erkrankten Prä-
sidenten Thomas Schwierzy. Auch 
für die brandenburgischen Frei-
berufler bilanzierte Schmidt ein 
positives Jahr 2016. Seinen kriti-
schen Blick richtete der Zahnarzt 
auf die europäische Kommission. 
Von dort kämen viele Signale, 
die, so Schmidt, „darauf schlie-
ßen lassen, dass nicht mehr am 
Gemeinwohl ausgerichtete frei-
berufliche Interessen, sondern 
knallharte wirtschaftliche Ziele 
in den Vordergrund gerückt wer-

den“. Die zunehmende Ökono-
misierung begünstige Kapitalge-
ber und mache dem Freiberufler 
um die Ecke starke Konkurrenz. 
Schmidt, als Zahnarzt und Stan-
despolitiker seit Jahrzehnten mit 
dem Gesundheitssystem ver-
traut, warf Brüssel Kurzsichtig-
keit vor, wenn es Berufsregeln als 
„Wirtschaftsbremse“ auszuhe-
beln versuche und dabei den Ver-
braucherschutz außer Acht lasse. 
So könne man dem Ärztemangel 
auf dem Land keinesfalls bei-
kommen. Schmidt forderte mehr 
Ausgleich zwischen Kapitalinte-
ressen und Gemeinwohl sowie 
bessere Rahmenbedingungen für 
Freiberufler.

Als letzter Redner äußerte sich 
Dr. Ulrich Hoppe, Hauptgeschäfts-
führer der Deutsch-Britischen IHK 
zum Brexit, der viele exportieren-
de brandenburgische Firmen Sor-
gen bereitet. 

„Auch wenn wir es nicht euphorisch nach außen tragen – wir können zufrieden sein. Die Wirt-
schaft läuft gut in Brandenburg.“ Das sagte Ministerpräsident Woidke beim Neujahrsempfang 
„Horizonte“ der Brandenburger Kammern vor etwa 400 Gästen aus Politik und Wirtschaft.

Ministerpräsident Dietmar Woidke im Kreise der Präsidenten der brandenburgischen Kammern. Mit dabei IHK-Präsident Ulrich Müller 

(3. v. l.), Frankfurts Handwerkskammerpräsident Wolf-Harald Krüger (2. v. l.) sowie die Präsidentin der IHK Potsdam, Beate Fernengel 

und LFB-Ehrenpräsident Thomas Schmidt

Brandenburgs Wirtschaft brummt
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Die duale Ausbildung des deutschen Bildungssys-
tems genießt große internationale Anerkennung 
und unterscheidet sich wesentlich von fast allen 
anderen europäischen Berufsbildungssystemen. 
Deutschland verfügt über eine Tradition des Ler-
nens durch Arbeit, während in anderen Staaten der 
Europäischen Union schulische Ausbildungsgänge 
die Berufsausbildung bestimmen. Außer in Deutsch-
land gibt es das duale System nur in Österreich und 
in der Schweiz. 

Grundlagen der Berufsausbildung sind die Ausbil-
dungsverordnung, die Rahmenlehrpläne der Be-
rufsschulen und der Ausbildungsrahmenplan. Jede 
ausbildende Praxis erstellt einen individuellen Aus-
bildungsplan, der in der Kammer überprüft wird. 
Hiermit hat jeder Ausbilder die Freiheit, den Ausbil-
dungsablauf den Praxisbesonderheiten anzupassen 
sowie individuell und optimal zu gestalten.

Die jetzige Ausbildungsverordnung ist seit 2001 
gültig und beinhaltet erstmalig Lernfelder. Dadurch 
werden die Auszubildenden schnell befähigt, selb-
ständig die ihnen übertragenen Aufgaben zu pla-
nen, durchzuführen und zu kontrollieren. Es ist vor-
gesehen, die Ausbildungsverordnung zu novellieren 
und damit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.

In den Jahren 1993 bis 2016 sind in den branden-
burgischen Praxen über 4.700 Berufsausbildungs- 
und Umschulungsverhältnisse begründet worden. 
Diese hohe Anzahl von Auszubildenden wurde von 
der Kollegenschaft und den Fachlehrern ausgebil-
det, durch unsere Kammer betreut und von den 
ehrenamtlichen Prüfungsausschüssen geprüft. Die 
Anzahl der nicht bestandenen Prüfungen war bis-
lang eher sehr gering und die Prüfungsnoten waren 
gut und entsprachen der Gauß-Verteilung – etliche 
sehr gute Abschlüsse, in der Mehrzahl gute und be-
friedigende sowie wenig ausreichende Ergebnisse.  

Hiermit möchte ich mich bei allen an der Berufs-
ausbildung Beteiligten herzlich bedanken. Es ist ein 
Ausdruck der Selbstverwaltung, durch die Ausbil-
dung für den Nachwuchs unseres Fachpersonals zu 
sorgen und ehrenamtlich durch die Prüfungen die 
Auszubildenden zu einem erfolgreichen Abschluss 
zu führen. 

Die Ausbildungszahlen sind in den letzten Jahren 
wieder gestiegen, aber die demografische Entwick-
lung und die Konkurrenz anderer Ausbildungsberu-
fe lassen uns nicht ruhen. Die Kammer sieht sich 
verpflichtet, die Kollegenschaft bei der Nachwuchs-
gewinnung unseres Fachpersonals zu unterstützen. 

Ein Problem ist die Erhaltung der Schulstandorte. 
Brandenburg ist ein Flächenland, junge Auszubil-
dende verfügen oft noch über kein eigenes Fahr-
zeug und der öffentliche Personennahverkehr ist 
nicht in allen Regionen des Landes optimal. Sollte 
die Verteilung der Schulstandorte über das gesam-
te Bundesland trotz geringer Klassengröße nicht zu 
halten sein, ist ein Rückgang der Ausbildungszahlen 
zu befürchten. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
appellieren wir an die verantwortlichen Politiker 
diesbezüglich.

Ein heikles Steuerungselement ist die Ausbildungs-
vergütung. Diese wird von der Kammerversamm-
lung beschlossen und ist verbindlich. Sie ist eine 
Gratwanderung: Ist sie viel niedriger als die Vergü-
tung in den Konkurrenzberufen oder benachbarten 
Kammerbereichen, sind weniger Interessenten an 
der Ausbildung zur ZFA zu erwarten. Ist sie zu hoch, 
finden sich weniger ausbildungswillige Kollegen.

Auf den großen Ausbildungsmessen ist unsere 
Kammer stets mit einem Stand vertreten. Jüngst 
fand in Cottbus die größte Berufsausbildungsmesse 
des Landes Brandenburg, die IMPULS statt, auf der 
wir für das attraktive Berufsbild der Zahnmedizini-

Neben ca. 330 anerkannten Ausbildungsberufen werden Zahnmedizinische Fachangestellte im 
„Dualen System“, das heißt in den Praxen und Berufsschulen ausgebildet. Neben Österreich 
und der Schweiz beschreitet Deutschland damit einen besonders praxisnahen Weg.

Gute Ausbildung im dualen System
Autor: Dr. Thomas Herzog, Vorstandsreferent
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Mit unkonventioneller Kampagne auffallen und junge  
Zielgruppe direkt ansprechen

schen Fachangestellten warben. Kollegen, die sich 
auf regionalen Messen präsentieren und um Auszu-
bildende werben möchten, stellt die Kammer kos-
tenlos Werbematerial zur Verfügung.

Zur Unterstützung von ausbildungswilligen Praxen 
und Interessenten an einer Ausbildung zur ZFA gibt 
es die Jobbörse auf unserer Webseite. Während in 
den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Angebo-
ten und Gesuchen für die Ausbildung zur ZFA dort 
zu finden waren, sind gegenwärtig Mitte Januar le-
diglich ein Gesuch zum Wechsel der Ausbildungs-

praxis sowie acht Angebote für eine Ausbildung 
eingestellt. Obwohl diese Zahlen statistisch sicher 
nicht relevant sind, werden in letzter Zeit mehr freie 
Stellen sowohl für die Ausbildung und für Arbeits-
plätze angeboten, als es Bewerber(innen) dafür 
gibt. Dies könnte ein Hinweis auf einen kommenden 
Arbeitskräftemangel sein und wird seitens der Kam-
mer sehr ernst genommen. 

Fazit: Es gibt für die Ausbildung unseres Fachper-
sonals viel zu tun, warten wir es nicht ab, sondern 
packen wir es an! 

Um den Beruf des Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten (ZFA) in der Öffentlichkeit vorzu-
stellen und damit bei den Schülerinnen und 
Schülern Interesse zu wecken, haben wir 
eine professionelle Agentur beauftragt, die 
schon in anderen Projekten sehr erfolgreich 
war. Ergebnis der intensiven Konzept-Ent-
wicklung ist eine unkonventionelle Kam-
pagne mit dem Titel „Mal ordentlich die 
Fresse polieren?!“ Ziel ist es, aufzufallen 
und damit unsere Zielgruppe direkt an-
zusprechen. Interessenten erhalten In-
formationen zur Ausbildung, zum Berufs-
bild Zahnmedizinische Fachangestellte, 
Erfahrungsberichte, Ansprechpartner, 
Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkei-
ten, Zukunftsaussichten und Zugang 
zur Ausbildungsbörse. Die Umsetzung 
erfolgt im Online-Bereich mit einer 
multimedialen Internetseite und im 
Printbereich mit Hilfe von Plakaten, 
Karten und Flyern, die an Schulen 
verteilt werden. Die geplante Wer-
beaktion haben wir auf der vergan-
genen Koordinierungskonferenz der 
ZFA-Referenten in der Bundeszahn-
ärztekammer vorgestellt. Mehrere 
Zahnärztekammern bekundeten 
ihr Interesse, sich dieser Kampag-
ne anzuschließen. Am 24. Februar 
findet in unseren Räumen in Cott-
bus ein Treffen der interessierten 
Kammern statt. 



ZBB 1 | 201714 Themenschwerpunkt

Der neu gewählte Berufsbildungsausschuss beschließt Satzungsänderung zur Prüfungsordnung 
der Landeszahnärztekammer Brandenburg für die Durchführung der Abschlussprüfung im Aus-
bildungsberuf ZFA. Die Änderungsvorlage liegt nun der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vor.

Berufsbildungsausschuss  
konstituiert sich neu 
Autor: Thomas Herzog, Vorstandsreferent LZÄKB

Was ist der Berufsbildungsaus-
schuss? 
Der Berufsbildungsausschuss ist 
das zentrale Beratungs- und Be-
schlussgremium der Kammer und 
in seiner Funktion weisungsun-
abhängig. Die Geschäftsführung 
obliegt der Landeszahnärzte-
kammer. Die Mitgliederzahl ist 
auf insgesamt 18 Mitglieder fest-
gelegt und setzt sich aus sechs 
Arbeitgebervertretern, sechs Ar-
beitnehmervertretern und sechs 
Berufsschullehrkräften zusam-
men. Stimmberechtigt sind dabei 
nur die 12 Vertreter der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer. Die 
Lehrkräfte haben in der Regel nur 
beratende Funktion. 

Die Mitgliedervorschläge kom-
men für die Arbeitgeber von 
unserer Kammer, für die Arbeit-
nehmer vom Verband der medi-
zinischen Fachberufe. Die Lehrer 
werden vom zuständigen Minis-
terium berufen. Der Vorsitz des 
Ausschusses ist alternierend, das 
heißt, in der ersten Hälfte der Le-
gislatur übernimmt der gewähl-
te Vorsitzende, in der anderen 
Legislaturhälfte sein gewählter 
Stellvertreter diese Funktion.

Die konstituierende Sitzung
Am 9.11.2016 konstituierte sich 
der Berufsbildungsausschuss für 

weitere vier Jahre. Ihm gehören 
folgende Mitglieder an:

Arbeitgeber
Frau Ariane Exner
Herr Dr. Thomas Herzog
Herr Dr. Burkhard Kensche
Herr Dr. Matthias Stumpf
Herr Dipl. Stom. Jürgen Wirth
Herr Zahnarzt Holger Zaruba

Arbeitnehmer
Frau Antje Hampl 
Frau Heike Böttcher
Frau Annette Göpfert
Frau Margit Roosen
Frau Nadin Schmidt
Frau Christina Niggemann                                                                                  
Frau Anke Franz als Stellvertre-
tendes Mitglied

Lehrer
Frau Martina Ahlhausen
Frau Rosi Deichsel
Frau Christina Hönig
Frau Bettina Mitius
Frau Dagmar Möller
Frau Annemarie Richter

In dieser Besetzung mit kompe-
tenten und engagierten Mitglie-
dern wird die Ausbildung  in un-
serem Kammerbereich fachlich 
bestens im Rahmen der Selbst-
verwaltung begleitet. 

Unser Kammerpräsident Jürgen 

Herbert eröffnete die Sitzung und 
leitete die Wahl des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters. Mich 
wählten die Mitglieder zum Vor-
sitzenden, als stellvertretende 
Vorsitzende wurde Frau Nadin 
Schmidt gewählt.

Anschließend wurde die Sitzung 
entsprechend der umfangreichen 
Tagesordnung weitergeführt.

Die Verwaltung informierte den 
Ausschuss über Ausbildungs-
zahlen und Prüfungstermine 
und berichtete über die Ausbil-
dungs- und Begabtenförderung, 
über das Prüfungsgeschehen 
2015/2016 sowie über die berufli-
che Fortbildung der ZFA im Land 
Brandenburg.

Herr Zaruba berichtete über die 
Tätigkeit der drei Ausbildungs-
berater. Anschließend beriet der 
Ausschuss über die Novellierung 
der Fortbildungs- und Prüfungs-
ordnungen für ZMV und ZMP 
sowie über eine Satzungsände-
rung zur Prüfungsordnung der 
Landeszahnärztekammer Bran-
denburg für die Durchführung 
der Abschlussprüfung im Ausbil-
dungsberuf ZFA. Eine Anpassung 
der oben genannten Ordnungen 
war erforderlich aufgrund neuer 
Musterordnungen der Bundes-
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(PM) Das Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) 
startet Mitte Januar 2017 mit der ersten Folgebefra-
gung im Projekt „Berufsbild angehender und junger 
Zahnärzte“.

Vor zwei Jahren hat das IDZ Studierende der letzten 
Semester in ganz Deutschland zu ihren Vorstellun-
gen und Wünschen im Bezug auf die zahnärztliche 
Berufsausübung befragt. Im Oktober 2014 zielten 
die Fragen auf die Anforderungen, die junge Kolle-
ginnen und Kollegen an ihren Beruf stellen, welche 
Pläne sie haben und wie das Studium erlebt wird. 
Inzwischen ist viel passiert, denn in der Regel wur-
den die ersten Schritte im Berufsleben zwischen-
zeitlich gemacht. Auf diesem Weg sollten die jungen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte vom Institut weiter 
begleitet werden. Daher wurden im Januar 2017 alle 
Studienteilnehmer, die sich damals zu einer Wieder-
befragung bereit erklärt hatten, per E-Mail ange-
schrieben und um erneute Teilnahme gebeten. 

Die Online-Befragung im Januar 2017 erfolgte in Zu-
sammenarbeit mit  Kantar Health. Die Auswertung 
der Befragung wird im IDZ pseudonymisiert und 
ohne jeglichen Namensbezug durchgeführt. Der Da-
tenschutz ist also auch weiterhin gewährleistet. Die 
Erkenntnisse aus dem Projekt sollen zur zukünfti-

gen Gestaltung der Rahmenbedingungen der zahn-
ärztlichen Berufsausübung beitragen. 

Falls Sie Fragen zum Projekt haben, können Sie sich 
gerne an die Projektleiterin wenden: Dr. Nele Kett-
ler; Telefon: 0221 4001-141; E-Mail: n.kettler@idz-
koeln.de. 
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zahnärztekammer und geänder-
ten rechtlichen Regelungen aus 
dem Berufsbildungsgesetz, dem 
MPG und den Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft. Weiterhin 
waren redaktionelle Änderun-
gen notwendig. Das gemeinsa-
me Anliegen der Bundeszahnärz-
tekammer und des Verbandes 
medizinischer Fachberufe, die 
Fortbildungsordnungen zur ZMV 
und ZMP in den einzelnen Län-
derkammern analog der Muster-
ordnungen der Bundeszahnärzte-
kammer einheitlich zu gestalten, 
war ein weiterer Grund der An-
passung. Da die Berliner Kammer 
ihre Ordnungen bereits vorher 

novelliert hatte, mussten wir un-
sere Änderungen mit den Berliner 
Ordnungen synchronisieren. Es 
war nicht praktikabel, die Kurse 
im gemeinsamen Pfaff-Institut 
mit unterschiedlichen Ordnungen 
durchzuführen und zu prüfen. 

Sehr gut vom Referat in Form 
von Synopsen vorbereitet, traf 
sich ein Unterausschuss des Be-
rufsbildungsausschusses bereits 
im Sommer vergangenen Jahres 
und erarbeitete detaillierte Ände-
rungsvorlagen. Die Aufsichtsbe-
hörde prüfte die Vorlagen vorab 
und gab noch einige Hinweise. Im 
September 2016 wurden von den 

Mitgliedern des ZFA-Ausschusses 
die vorgesehenen Änderungen 
zu oben genannten Fortbildungs- 
und Prüfungsordnungen durchge-
arbeitet, ergänzt und bestätigt. 
Alle Änderungsvorlagen wurden 
nach Diskussion und kleineren 
Korrekturen einstimmig vom Be-
rufsbildungsausschuss gebilligt 
und liegen jetzt der Aufsichtsbe-
hörde zur Genehmigung vor.

Am Ende der Sitzung wurden 
noch einzelne berufsbildungsbe-
zogene Fragen diskutiert und ge-
klärt. Die nächste Sitzung des Be-
rufsbildungsausschusses wird am 
17.11.2017 stattfinden. 

IDZ-Umfrage zum zahnärztlichen Berufsbild 

Anzeigen
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Vorgestellt: 
Das Referat  
Berufsbildung 
ZFA  
Autor: Thomas Herzog, Vorstandsreferent LZÄKB (Foto: als Verant-
wortlicher für das ZFA-Programm auf dem Zahnärztetag)

Jeder, der mit der Ausbildung zur ZFA zu tun hat, ob als Ausbilder, als Mitglied des Prüfungs-, 
ZFA- oder des Berufsbildungsausschusses sowie Kollegen, die ihre Praxismitarbeiter qualifizie-
ren möchten, hatte schon Kontakt zum Referat Berufsbildung ZFA.

Im Folgenden wird das Referat 
Berufsbildung ZFA mit seinen 
umfangreichen Aufgaben und Tä-
tigkeiten vorgestellt.

Diese Abteilung der Landeszahn-
ärztekammer hat ihren Namen 
in den vergangenen Jahrzehnten 
mehrmals geändert. Ursprüng-
lich hieß sie „Helferinnenrefe-
rat“, später „ZFA-Referat“ und 
heute gesetzeskonform „Refe-
rat Berufsbildung ZFA“. Es ist 
die zentrale Stelle in der Kam-
mer, in der die Berufsausbildung 
zur ZFA und die berufliche Auf-
stiegsfortbildung zur ZMP und 

ZMV koordiniert werden. Jede 
Ausbildungspraxis erhält nach 
Prüfung der Zulassungseignung 
und der Ausbildungsverträge 
die entsprechenden Unterlagen 
und Dokumente und es wird das 
Ausbildungsverzeichnis geführt. 
Gegenwärtig werden insgesamt 
385 Auszubildende und Umschü-
ler/innen vom Referat betreut. 
Die Zwischenprüfung und die Ab-
schlussprüfung werden in enger 
Zusammenarbeit mit dem Zent-
ralen Prüfungsausschuss und den 
Prüfungsausschüssen sowie den 
Oberstufenzentren organisiert. 
Krönender Abschluss jedes Aus-

bildungsjahres ist die feierliche 
Freisprechung, auch hier ist das 
Referat für die Durchführung ver-
antwortlich. 

Entscheidungen zur Abkürzung 
oder Verlängerung der Ausbil-
dungszeit und die Zulassung zur 
Prüfung in besonderen Fällen 
werden im Referat getroffen. Soll-
te es zu Prüfungswidersprüchen 
kommen – was glücklicher Weise 
sehr selten ist – werden diese im 
Referat für den Vorstand aufberei-
tet. Für alle Ausbilder, die Proble-
me oder Anfragen haben, erfolgt 
eine fachliche Beratung, meist te-

Themenschwerpunkt

Freisprechungsfeier für die frisch gebackenen ZFA Monika Klar und Jaqueline Blasseck (v. l.)
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sandt. Es erfolgt eine fristgemäße Archivierung al-
ler relevanten Unterlagen. Auf Anforderung werden 
Duplikate von verlorengegangenen Dokumenten 
erstellt oder auch Originalvorlagen beglaubigt.

Auch in der Öffentlichkeitsarbeit ist das Referat ak-
tiv: Die Vorbereitung der Standbetreuung bei den 
Berufsbildungsmessen, die Erstellung und Aktuali-
sierung der Informationsmappe „Berufsausbildung 
ZFA“ und das Verfassen von ausbildungsspezifi-
schen Artikeln für das ZBB und „Brand Aktuell“ ge-
hören dazu.

Als zuständiger Vorstandsreferent erhalte ich alle 
Informationen und Zuarbeiten vom Referat für mei-
ne Tätigkeit in der Kammer und für die Berichte an 
die Kammerversammlung. Zu den jährlichen Koor-
dinierungskonferenzen der ZFA-Referenten in der 
Bundeszahnärztekammer begleitet mich oft die Lei-
terin des Referates, ebenso zu Besprechungen im 
zuständigen Ministerium oder an Oberstufenzent-
ren, wenn es um die Erhaltung der Schulstandorte 
bei geringerer Klassenstärke geht.

Alle diese dargestellten Aufgaben werden in unse-
rer Kammer in Selbstverwaltung mit hoher Verant-
wortung und großem Engagement erledigt. Diese 
Selbstverwaltung möchten wir erhalten, weil sie 
sich seit Jahrzehnten bestens bewährt hat. 

Leider gibt es bundespolitische Tendenzen, die 
Selbstverwaltung unseres Berufsstandes einzu-
schränken. Es ist nun Aufgabe unseres Kammervor-
standes, der BZÄK und der KZBV, diesen Bestrebun-
gen entschieden entgegenzutreten. 

Besetzt ist das Referat 
Berufsbildung ZFA mit 
zwei Mitarbeiterinnen:
Frau Monika Klar (Re-
feratsleiterin)  
Tel.: 0355 - 381 48-12  
E-Mail: mklar@lzkb.de 
Frau Jaqueline Blass-
eck.  
Tel.: 0355 - 381 48-13 
E-Mail: jblasseck@
lzkb.de
Sie stehen jedem Kol-
legen für Anfragen 
gern zur Verfügung. 

lefonisch, aber auch schriftlich. Dem Referat stehen 
drei ehrenamtliche Zahnärzte als Berater zur Sei-
te, die telefonisch oder auch vor Ort in den Ausbil-
dungspraxen beratend und schlichtend versuchen, 
drohenden Auflösungen der Ausbildungsverhältnis-
se entgegenzuwirken. 

Ähnliche Verantwortlichkeiten wie in der Berufsaus-
bildung ergeben sich für die Aufstiegsfortbildung 
zur ZMP und ZMV. Die Anmeldungen erfolgen für 
das Pfaff-Institut und für die Fernschule über das 
Referat, ebenso die Koordination der Abschlussprü-
fungen und die Erstellung der Zeugnisse und Urkun-
den. Die Ausbildungs- und Fortbildungsförderung 
wie Meister-Bafög und Begabtenförderung wird seit 
Jahren erfolgreich und zur großen Zufriedenheit der 
Stipendiaten vom Referat bearbeitet.

Weiterhin organisiert das Referat die Schulung der 
Prüfungsausschüsse und der Berater. In diesen 
Schulungen werden z.B. rechtliche Aspekte und Än-
derungen in den Verordnungen und Gesetzen ver-
mittelt. Neu hinzugekommenen Mitgliedern wird in 
Form eines Erfahrungsaustausches neues Wissen 
vermittelt, um ihnen ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
zu erleichtern.

Das Referat arbeitet eng mit dem ZFA-Ausschuss 
und dem Berufsbildungsausschuss zusammen. Die 
Sitzungen werden mit den Ausschussvorsitzenden 
abgestimmt, vorbereitet und organisiert.

Neben diesen genannten Aufgaben gibt es im Re-
ferat noch eine Reihe von Arbeiten, die von der 
Kollegenschaft fast unbemerkt bleiben, die aber 
erforderlich und zuweilen sehr zeitaufwendig sind. 
Da wären zu nennen das Erstellen von Statistiken 
wie Berufsbildungs- und Fortbildungsstatistik und 
deren regelmäßige Meldung an das Bundesinstitut 
für Berufliche Bildung, die Bundeszahnärztekam-
mer und den Bundesverband freie Berufe. Weiter-
hin das Erstellen von Kostenkalkulationen für Prü-
fungsgebühren und Aufwandsentschädigungen für 
den Kammerhaushalt. Nach Ablauf jeder Legislatur 
sind die Prüfungs- und andere Ausschüsse neu zu 
berufen, entsprechende Vorarbeit für den Vorstand 
ist auch eine Aufgabe des Referats. 

Alle Dokumente wie Zeugnisse, Urkunden, Einla-
dungsbriefe an die Ausschussmitglieder, Berichte 
usw. werden im Referat erstellt, gedruckt und ver-
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Josephine Stille ist eine von aktuell 308 Auszubildenden, die im Land Brandenburg eine Lehre 
zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) absolvieren. Für die 20-Jährige wird es im Mai 
ernst, wenn die Abschlussprüfungen beginnen. 

ZFA-Ausbildung –  
genau die richtige Wahl  
Autor: Lars Hartfelder

Josephine Stille arbeitet in der 
Zahnarztpraxis von Dipl.-Stom. 
Christa Scholtosch in Cottbus. Mit 
17 Jahren hatte sie sich für die 
ZFA-Ausbildung entschieden. „Ich 
wollte einen Beruf erlernen, bei 
dem ich Menschen helfen kann“, 
erinnert sie sich – an dieser Mo-
tivation habe sich auch nach fast 
drei Jahren nichts geändert. Al-
tenpflegerin sei damals ebenfalls 
eine Option gewesen, nach reif-
licher Überlegung entschied sie 
sich aber für das Arbeitsgebiet 
der Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten. „Diese Wahl würde ich 
heute wieder treffen.“ 

Vor allem der regelmäßige Kon-
takt zu den Patienten bereite ihr 
immer viel Freude. „Gerade äl-
tere Menschen brauchen häufig 
eine besonders vertrauensvol-
le Betreuung, um keine Ängste 
aufkommen zu lassen“, weiß sie 
aus zahlreichen Behandlungen. 

Das Streicheln der Wange oder 
Schulter wirke dabei oft beruhi-
gend. „Manchmal bedeutet hel-
fen aber auch einfach nur zuhö-
ren.“ Die Behandelten schätzen 
ihre freundliche und ruhige Art. 
Über positives Feedback freue sie 
sich dabei immer besonders. „Es 
ist schön, wenn sich die Patienten 
wohlfühlen.“ 

Das Assistieren bei Untersu-
chungen und Behandlungen, das 
Empfangen und Betreuen von 
Patienten sowie das Organisie-

ren der Praxisabläufe bereite ihr 
ebenfalls viel Freude und sorge 
für einen abwechslungsreichen 
Arbeitsalltag.

Prüfungen im Frühjahr
Neben der praktischen Arbeit in 
der Zahnarztpraxis Scholtosch 
besucht Josephine Stille an zwei 
Tagen der Woche das Oberstu-
fenzentrum 2 Spree-Neiße in 
Cottbus. Am 19. Mai steht die 
Theorieprüfung auf dem Pro-
gramm, ehe es Ende Juni mit 
den Praxisprüfungen weitergeht. 

ZFA’s in Brandenburg

Im Land Brandenburg absolvieren derzeit 308 Azubis und 17 
Umschüler(innen) eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten (ZFA). Davon sind 103 Prüflinge für die Abschlussprüfung 
im Sommer 2017 vorgesehen.
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„Die Schule ist sehr interessant und abwechslungs-
reich“, berichtet die junge Frau, die im Spreewald 
zu Hause ist und täglich zwischen dem nahe gele-
genen Fehrow und Cottbus pendelt. Ob beim Ab-
rechnungswesen, der Arbeits- und Praxishygiene, 
dem Umgang mit Arznei- und Heilmitteln oder dem 
Erlernen der Grundkenntnisse über Krankheiten, 
Anatomie, Physiologie und Pathologie, langweilig 
werde es in der Schule nie. Ihr erlerntes Wissen 
bei der Betreuung von Patienten, Gebrauch oder 
Pflege medizinischer Geräte und Instrumente kön-
ne sie dann direkt in der Praxis anwenden. Die wö-
chentliche Verbindung von Schule und praktischer 
Arbeit sei eine ideale Kombination.

Wenn sich ihre Ausbildung in wenigen Monaten 
dem Ende entgegenneigt, stehen die Abschluss-
prüfungen auf dem Programm, vor denen Josephi-
ne Stille aber keine Angst hat. Die Schule und die 
Arbeit in der Cottbuser Praxis habe sie gut darauf 
vorbereitet. Gedanken, wie es nach der Ausbildung 
weitergehen könnte, habe sie sich auch schon ge-
macht. „Erst einmal möchte ich ausreichend Pra-
xis sammeln, um dann zu schauen, ob bzw. welche 
weiteren Qualifizierungsmöglichkeiten für mich in-
frage kommen.“ 

Werbung für ZFA-Ausbildung
Die neue Brandenburger Kampagne „Mal ordent-
lich die Fresse polieren?!“ der Landeszahnärzte-
kammer und Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
zur Gewinnung junger Auszubildender findet sie 
„sehr mutig, aber zeitgemäß“. Auch ihr liege das 
Berufsbild sehr am Herzen, weshalb sie jungen 
Menschen gern die Vorteile und die abwechslungs-
reiche Ausbildung näherbringen möchte. Auf der 
Cottbuser Ausbildungsmesse IMPULS im Januar 
hatte sie Gelegenheit dazu, als sie zusammen mit 
Anke Franz den Stand der Landeszahnärztekam-
mer betreute, dabei Schülerinnen und Schüler be-
riet und über ihre Erfahrungen bei der Ausbildung 
berichtete.

„Geeignetes Personal für die ZFA-Ausbildung zu 
finden, ist schwierig“, sagt Dipl.-Stom. Christa 
Scholtosch aus eigener Erfahrung. Es habe lange 
gedauert, ehe sie fündig wurde. Häufig stimme der 
Notendurchschnitt nicht oder in der Praxis gebe es 
Defizite. Die Suche und Geduld habe sich am Ende 
aber gelohnt, denn mit der Arbeit von Josephine 
Stille sei sie überaus zufrieden. 

ZFA Anke Franz
30 Jahre mit Freude dabei 

Autoren: Jana Zadow-Dorr, Lars Hartfelder

Seit rund 30 Jahren ist Anke Franz in dem Beruf 
als Zahnmedizinische Fachangestellte tätig. Als sie 
ihre dreijährige Ausbildung an der Fachschule  ab-
solvierte, lautete die Bezeichnung noch „Stomato-
logische Schwester“. An der Freude zu ihrer Arbeit 
habe sich bis heute nichts geändert.

„Meine Entscheidung, diesen Beruf auszuüben, 
entstand aus dem Wunsch heraus, Menschen zu 
helfen“, erinnert sie sich. Vielfältig und abwechs-
lungsreich sei er nach wie vor. Ganz besonders 
gern arbeite sie mit ihrer Chefin am Behandlungs-
stuhl als Assistentin. „Wenn dann die Patienten 
zufrieden das Sprechzimmer verlassen, habe ich 
auch ein gutes Gefühl.“ 

Neben der Assistenz röntgt Anke Franz selbstän-
dig, kümmert sich um die Materialbestellung und 
ist auch an der Rezeption zur Koordination von Ter-
minen und notwendigen Telefongesprächen mit 
Patienten, Zahntechniklaboren oder anderen Part-
nern der Zahnarztpraxis zuständig. Hier gebe es 
noch viel mehr aufzuzählen, „aber besser ist immer 
ein Praktikum in einer Zahnarztpraxis“, empfiehlt 
Anke Franz. 

Anke Franz (2. v. l.) im Gespräch mit Schülern bei der Bildungs-

messe IMPULS in Cottbus. 
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Kronen und Gutachten – 
wie ist es richtig?  
Autor: Dr. Matthias Stumpf

Regelmäßig und auch in letzter Zeit kommt es vermehrt zu Problemen bei der Begutachtung 
von Zahnersatz, insbesondere Zahnkronen, der erneuert werden soll. Bei Beachtung einiger 
Faktoren könnten Ärger und Zeitverlust vermieden werden. 

Wie soll sich der Gutachter ver-
halten, wenn die zu erneuernde 
Prothetik schon entfernt ist? Wie 
soll die Pfeilerwertigkeit beurteilt 
werden, wenn die Kronen noch 
auf den Zähnen sind? Hier ein 
kurzer Auszug aus den ZE-Richt-
linien:
• Ein neuer Zahnersatz darf nur 

bezuschusst werden, wenn 
der vorhandene nicht mehr 
funktionstüchtig und nicht zu 
reparieren ist. (ZE-Richtlinie 
C7)

• Weiterhin darf eine Bezu-
schussung nur erfolgen, wenn 
die Vorbehandlung erfolg-
reich abgeschlossen ist (Ka-
ries entfernt?). (ZE-Richtlinie 
C11)

• Außerdem ist eine endgültige 
Versorgung anzustreben. (ZE-
Richtlinie C12)

Wie soll man sich also im Gutach-
tensfall verhalten, wenn vorhan-
dene Kronen insuffizient kariös 
sind? Möglicherweise ist die Pfei-
lerwertigkeit nicht genau zu be-
stimmen?

Grundsätzlich liegt die Verant-
wortung für die Planung und The-
rapie vollständig beim behan-
delnden Zahnarzt. Das heißt, 
dass der Gutachter weder für 
die folgende Behandlung noch 
für die vorangegangene Planung 

und Diagnostik eines zu begut-
achtenden prothetischen Falles 
verantwortlich ist oder gar garan-
tiert. Die Aufgabe des Gutachters 
ist die Kontrolle der Befunde, die 
die Festzuschüsse auslösen, eine 
Beurteilung hinsichtlich der Not-
wendigkeit der Versorgung und 
die Einschätzung der Wirtschaft-
lichkeit. Weiterhin soll die Durch-
führbarkeit der Therapie und eine 
Prognose beurteilt werden.

Bei insuffizienten Kronen mit 
sekundärer Karies ist ohne Ab-
nahme der Kronen eine sichere 
Pfeilerprognose teilweise nicht 
möglich. Auch hier muss man 
sagen, dass die Verantwortung 
für die Verwendung als protheti-
scher Pfeiler beim behandelnden 
Zahnarzt liegt. Gegebenenfalls 
muss eine schon genehmigte, 
möglicherweise sogar gutachter-
lich befürwortete Planung kom-
plett geändert werden. Das ist 
absolut erlaubt und notwendig, 
wenn sich Befunde ändern oder 
sich die Einschätzung der Pfeiler 
während der Behandlung ändert. 
Auch hier liegt ganz klar die Ver-
antwortung beim behandelnden 
Zahnarzt. In einigen Fällen lässt 
sich die Karies sicher behandeln, 
ohne Kronen zu entfernen. Vorab 
jedoch Kronen aus Kariesgrün-
den zu entfernen und durch Pro-
visorien zu ersetzen ist nicht der 

richtige Weg und führt dazu, dass 
eine Funktionsuntüchtigkeit nicht 
mehr feststellbar ist. Hier kann 
dann der ursprüngliche Zustand 
nicht mehr begutachtet werden; 
der Vertragszahnarzt verletzt die 
vertraglichen Vereinbarungen. 
Im Zweifel wird in einem ersten 
Gutachten die Erneuerungsnot-
wendigkeit festgestellt, um dann 
nach Abschluss der Vorbehand-
lungen eben diese durch ein 
zweites Gutachten bestätigen zu 
lassen. Diese (unwirtschaftliche) 
Entscheidung trifft die zuständi-
ge Krankenkasse. Der Gutachter 
wird im Zweifel in einem Gutach-
ten formulieren, dass die Vorbe-
handlungen wegen bestehender 
Kronenversorgung nicht vollstän-
dig abgeschlossen werden konn-
ten und die prothetische Wertig-
keit nach Abschluss derselben 
erneut und kritisch durch den 
Zahnarzt zu prüfen sei. Eine ent-
sprechende Mitteilung des Ab-
schlusses der Vorbehandlungen 
an den Gutachter oder die Kran-
kenkasse darf verlangt werden. 
Bei einer solchen Vorgehenswei-
se ist sicher allen Vertragsteil-
nehmern gedient. Eine adäqua-
te Röntgendiagnostik kann hier 
Zahnarzt und Gutachter helfen. 
Unnötige Verzögerungen, unwirt-
schaftliche Begutachtungen oder 
gar Leistungsverweigerung wer-
den so vermieden. 
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Eigentlich ist es nicht mehr als 
eine technische Spielerei, denn 
der QR-Code öffnet die Bereit-
schaftsdienstsuche auf der In-
ternetseite der KZVLB. Aber da 
bekanntlich viele Wege nach 
Rom führen und viele Menschen 
begeistert alle technischen Raf-
finessen ihres Smartphones 
nutzen, sollte man den Flyer als 
eine von vielen Möglichkeiten der 
Kommunikation verstehen. Bei 
mehreren Tests wurde er rege 
genutzt und als nützlicher Ser-
vice bewertet. 

Ausgedruckt ist der Flyer zur Aus-
lage in der Praxis und zum Mitneh-

men gedacht. Denkbar wäre auch 
ein Aushang an der Eingangstür, 
der auch bei geschlossener Pra-
xis außerhalb der Praxiszeiten 
sichtbar ist. 

Da die Suche nach Bereitschafts-
dienst-Praxen nur so gut sein 
kann, wie die Informationen, die 
auf der Internetseite der KZVLB 
zur Verfügung gestellt werden, 
sind die Bereitschaftsdienstbe-
auftragten, die diese Daten pfle-
gen, ganz besonders gefragt, alle 
Dienste und eventuelle Ände-
rungen zeitnah einzustellen. Die 
KZVLB ist derzeit mit dem Apo-
thekerverband im Gespräch, um 

den Flyer auch den Apotheken 
im Land Brandenburg als Service 
für ihre Kunden zur Verfügung zu 
stellen.

Um die Druckzahlen am tatsäch-
lichen Bedarf auszurichten, kann 
der neue Flyer in der KZVLB im 
A4- bzw. A5-Format geordert 
werden. 

Bestellungen nimmt Angela Deg-
ner telefonisch: 0331 2977-319 
oder per E-Mail: angela.degner@
kzvlb.de entgegen. Auf der Inter-
netseite www.kzvlb.de steht er 
im Downloadcenter zum Herun-
terladen  bereit. 

• QR-Code scannen
• Eigenen Standort im Suchfeld auf der Internetseite eingeben
• Angezeigt wird die Bereitschaftsdienstpraxis, die Ihrem Standort am nächsten ist. 
• Sie können nun mit der Praxis Kontakt aufnehmen.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst in Ihrer Nähe

      Wer hilft außerhalb der Praxisöffnungszeit?

Zahnschmerzen? 

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Land Brandenburg informiert Sie über den  
zahnärztlichen Bereitschaftsdienst für Notfälle im Internet unter: www.kzvlb.de

Weil immer mehr Patienten das Internet für die Praxissuche nutzen, hat die KZVLB einen Flyer 
entwickelt, der mittels QR-Code auf die Webseite verweist. Eine kleine Hilfestellung, die Pati-
enten bei der Suche nach dem zahnärztlichen Bereitschaftsdienst unterstützt.

Notdienst-Info für Patienten
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Mehr KFO-Leistungen  
für Kassenpatienten 

Autor: Dr. Benno Damm

Neue Vereinbarung über die Zuzahlung von GKV-Versicherten bei kieferorthopädischen Be-
handlungen zwischen KZBV, BDK, DGZMK und DGKFO regelt Erbringung und Abrechnung au-
ßervertraglicher Leistungen bei GKV-Patienten

Am 18. November 2016 wurde 
von der KZBV, dem BDK, der DG-
KFO und der DGZMK eine Verein-
barung unterschrieben, die die 
Erbringung und Abrechnung von 
zahnärztlichen Mehr- und Zusatz-
leistungen sowie außervertrag-
lichen Leistungen bei kieferor-
thopädischen Behandlungen im 
Rahmen der vertragszahnärztli-
chen Versorgung regelt. 

In Brandenburg gab es seit Jahren 
bereits solche Vereinbarungen 
mit den Primärkassen über die 
Erbringung von Mehrleistungen, 
die auch von den Ersatzkassen 
anerkannt wurden. 

Durch diese Vereinbarung wurde 
nun erstmalig bundesweit gere-
gelt und von den Krankenkassen 
akzeptiert, dass bei einer kie-
ferorthopädischen Behandlung 
Mehr- oder Zusatzkosten bzw. 
außervertragliche Leistungen an-
fallen können, ohne dass der Ver-
sicherte seinen Anspruch auf die 
Vertragsleistung verliert.  

Einig sind sich dabei die Unter-
zeichner, dass der Umfang der 
kieferorthopädischen Leistun-
gen, wie sie im BEMA-Z beschrie-
ben werden, eine ausreichende, 
zweckmäßige, wirtschaftliche 
und dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft entsprechende kie-

ferorthopädische Behandlung er-
laubt.   D.h., eine Vereinbarung 
über Mehr- oder Zusatzkosten 
bzw. außervertragliche Leistun-
gen kann und darf nicht die Vo-
raussetzung für eine kieferortho-
pädische Behandlung sein, um 
diese erfolgreich abschließen zu 
können. Auch können solche Leis-
tungen nicht die Voraussetzung 
sein, um auf wissenschaftlich ho-
hem Niveau arbeiten zu können. 
Neben der kieferorthopädischen 
Vertragsleistung, wie sie im BE-
MA-Z beschrieben wird, gibt es 
zahlreiche alternative Behand-
lungsmöglichkeiten, über die der 
Patient bzw. der Versicherte auf-
geklärt werden muss. Sind solche 
Behandlungsalternativen kein 
Bestandteil der Vertragsleistung, 
so sind die zahnärztlichen Leis-
tungen oder die Material- und 
Laborkosten von dem Patienten 
bzw. Versicherten selbst zu zah-
len.

Es werden, wie bereits üblich zwi-
schen Mehrleistungen, Zusatz-
leistungen und außervertragliche 
Leistungen unterschieden.

Mehrleistungen
Mehrleistungen sind solche Leis-
tungen, die im BEMA-Z erfasst 
sind, sich aber durch die einge-
setzten Behandlungsmittel oder 
die Durchführungsart von der im 

BEMA-Z beschriebenen Leistung 
unterscheiden. Bei Mehrkosten 
werden die beschriebenen Ver-
tragsleistungen über die KZV 
der Krankenkasse in Rechnung 
gestellt und die Mehrkosten vom 
Patienten bzw. Versicherten be-
glichen. Das typische Beispiel 
ist das Bracket und seine unter-
schiedlichen Varianten oder der 
superelastische bzw. thermoelas-
tische Bogen. 

Zusatzleistungen
Zusatzleistungen sind Leis-
tungen, die von den im BEMA-
Z beschrieben Leistungen so 
weit abweichen, dass die Leis-
tungsbeschreibung des BEMA-
Z nicht mehr erfüllt wird. Steht 
eine solche Leistung in einem 
kieferorthopädisch-fachlichen 
Zusammenhang zu der Gesamt-
behandlung, handelt es sich um 
Zusatzleistungen. Dazu gehören 
z.B. alle Non-Compliance-Geräte. 
Zu den Zusatzleistungen gehö-
ren aber auch solche Leistungen, 
die aufgrund ausdrücklicher Re-
gelungen oder aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit nicht zu Lasten 
der gesetzlichen Krankenkasse 
erbracht werden dürfen, wie zum 
Beispiel alternative Planungen 
der Behandlung, die außerhalb 
der vertraglichen Behandlung 
durchgeführt werden. Sind dafür 
zusätzliche Modelle, Röntgenbil-
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auf dem Plan kenntlich gemacht 
werden. Dies gilt aber nur für 
Mehrleistungen. Es gilt nicht für 
Zusatz- oder außervertragliche 
Leistungen. Dabei werden, wie 
bereits gesagt nur die Leistun-
gen übertragen, die genehmi-
gungsbedürftig sind. Keine Mehr-
leistungen, sondern es wird nur 
mit dem Kreuz angezeigt, dass 
eine Vereinbarung über Mehr-
leistungen abgeschlossen wurde.  
Auch hier muss das neue Formu-
lar erst noch gestaltet und von 
Bundesmantelvertragsparteien 
beschlossen werden. Bei Thera-
pieänderungen bzw. Verlänge-
rungsplänen wird der Abschluss 
einer Mehrkostenvereinbarung 
im KZV-internen Feld angezeigt.
Durch diese Vereinbarung wird 
jetzt bundesweit sichergestellt, 
dass Mehr-, Zusatz- und außer-
vertragliche Leistungen bei einer 
kieferorthopädischen Behand-
lung anfallen können und dass ein 
Patient, der sich nach umfangrei-
cher Aufklärung für solche Leis-
tungen entscheidet, nicht seinen 
Anspruch auf die Erstattung der 
Vertragsleistung verliert. 

Mit dieser Vereinbarung wird aber 
auch klargestellt, dass es mög-
lich ist, eine kieferorthopädische 
Behandlung auch ohne solche 
Leistungen erfolgreich und auf 
wissenschaftlich hohem Niveau 
durchzuführen und erfolgreich 
zu beenden. Die Behandlung und 
das Ergebnis darf nicht von der 
Bereitschaft des Patienten ab-
hängig gemacht werden, sich für 
Mehr-, Zusatz- und außervertrag-
lichen Leistungen zu entschei-
den.

Musterformulare finden Sie un-
ter: http://www.kzbv.de/muster-
formulare-goz-leistungen.969.
de.html 

vatzahnärztlichen Leistungen zu 
treffen. Hierfür soll das Formu-
lar, welches in der Anlage 3 der 
Vereinbarung über die Zuzahlung 
von GKV-Versicherten bei kiefer-
orthopädischen Behandlungen 
beschrieben wird, verwendet 
werden. Dabei ist wichtig, dass 
die einzelnen Leistungen aufge-
führt werden. Formlose Pauscha-
lisierungen waren bisher und sind 
auch weiterhin nicht zulässig und 
führen nicht zum Verlangen einer 
Vergütung. 

Vereinbarung vor der Behandlung 
abschließen
Diese Vereinbarung muss vor 
der Behandlung, bei der diese 
Mehr-, Zusatz- oder außerver-
traglichen Leistungen anfallen, 
abgeschlossen werden. Bei The-
rapieänderung auf festsitzende 
Behandlung während einer kie-
ferorthopädischer Behandlung ist 
diese Vereinbarung ebenfalls ab-
zuschließen bevor mit der festsit-
zenden Therapie begonnen wird.
Der Behandlungsplan bzw. The-
rapieänderung oder der Ver-
längerungsplan wird wie bisher 
üblich an die Krankenkasse zur 
Genehmigung gesandt. Kommt 
er mit einer Kostenübernahmeer-
klärung zurück in die Praxis, wird 
dieser Plan in elektronischer Form 
im ersten Abrechnungsquartal 
nach der Genehmigung durch die 
Krankenkasse an die zuständige 
KZV übersandt. Dabei werden 
nur die Leistungen übertragen, 
die genehmigungsbedürftig sind. 
Entsprechende technische Vo-
raussetzungen werden von der 
KZBV noch erarbeitet. 

Sind im Zusammenhang mit die-
sem Behandlungsplan Mehrleis-
tungen mit dem Patienten bzw. 
Versicherten vereinbart worden, 
so muss dies durch ein Kreuz 

der u. ä. erforderlich, fallen diese 
Leistungen unter die Zusatzleis-
tungen. Zu den Zusatzleistungen 
gehören ebenfalls die digitale 
Abformung und Herstellung von 
3-D-Modellen. 

Außervertragliche Leistungen
Außervertragliche Leistungen 
sind Leistungen, die nicht im BE-
MA-Z beschrieben werden und 
aufgrund einer privatrechtlichen 
Vereinbarung erbracht werden, 
wie z.B. funktionsanalytische und 
funktionstherapeutische Maß-
nahmen, PZR oder Glattflächen-
versiegelung. Es sind also Leis-
tungen, die auch außerhalb einer 
laufenden kieferorthopädischen 
Behandlung erbracht werden 
können.
Von den Vertragspartnern wurde 
ein Katalog erstellt, in dem die 
Leistungen genannt werden, bei 
denen typischerweise Mehr- oder 
Zusatzleistungen anfallen kön-
nen. 

Weiterhin wurde eine Plausibili-
tätsliste erstellt, die die Zuord-
nung einzelner BEL II-Leistungen 
zu kieferorthopädischen Leistun-
gen und der damit im Zusammen-
hang stehenden zahntechnischen 
Leistungen beschreibt. Beide Lis-
ten findet man als Anlage 1 und 
Anlage 2 zu der Vereinbarung.

Umsetzung
Wie erfolgt nun die Umsetzung 
der Vereinbarung von Mehr-, Zu-
satz oder außervertraglichen 
Leistungen in der täglichen Praxis
Wenn sich ein Patient bzw. Ver-
sicherter nach umfangreicher 
Aufklärung für Leistungen ent-
scheidet, die unter die Mehr-, 
Zusatz- oder außervertraglichen 
Leistungen fallen, so ist vor der 
Behandlung eine Vereinbarung 
über die voraussichtlichen pri-
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Medizinprodukteaufbereitung 
durch ungelerntes Personal  
Autorin: Christina Lukas

Praxisbegehungen sind nach wie vor auf Platz 1 der Anfragen im Referat Praxisführung. Ein 
Dauerbrenner der oftmals mit der Kernfrage verbunden ist: „Darf ungelerntes Personal mit der 
Aufbereitung von Medizinprodukten beauftragt werden?“

Die Anforderungen an die Sach-
kenntnis des mit der Aufberei-
tung betrauten Personals wurden 
in der Richtlinie „Anforderungen 
an die Hygiene bei der Aufberei-
tung von Medizinprodukten“ (RKI 
2012) konkretisiert. Grundvor-
aussetzung für die Aufbereitung 
von Medizinprodukten ist der 
Nachweis einer erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung in einem 
Medizinalfachberuf. Gemäß MP-
BetreibV sind demnach nachfol-
gende Kenntnisse während der 
Ausbildungszeit zu vermitteln:

• Instrumentenkunde (ggf. fach-
gruppenspezifisch)

• Kenntnisse in Hygiene und Mi-
krobiologie

• Risikobewertung und Einstu-
fung von Medizinprodukten 
(RKI 2012).

Die explizit seit 2012 geforder-
ten Inhalte waren bereits im Rah-
menlehrplan der Zahnarzthelfer/
in, Lerngebiet Hygiene mit 40 
Stunden und sind heute im Rah-
menlehrplan der Zahnmedizini-
schen Fachangestellten, Lernfeld 
3 – Praxishygiene organisieren 
mit 60 Stunden fester Bestandteil 
der Berufsausbildung.

Steigende Anforderungen im Hy-
gienemanagement
Die in der Hygiene geltenden 
Rechtsgrundlagen unterliegen 

zunehmend einer Vielzahl von 
Novellierungen, mit dem Ergeb-
nis, dass die Verfahrensweisen 
bei der Aufbereitung von Medizin-
produkten stets angepasst bzw. 
aktualisiert werden müssen. Be-
dauerlicherweise sind die gestell-
ten Anforderungen längst nicht 
mehr mit der Investition in einen 
B-Autoklaven erfüllt. Bei maschi-
nellen Aufbereitungsverfahren ist 
beispielsweise eine periodische 
Prozessvalidierung erforderlich. 
So ist bei der Dampfsterilisation 
eine erneute Leistungsbeurtei-
lung (Revalidierung) in Abhängig-
keit der Chargen (max. 2.000), 

spätestens jedoch nach 2 Jahren, 
beginnend mit dem Zeitpunkt 
der zuletzt durchgeführten Pro-
zessvalidierung, erforderlich.

Regelmäßige Fortbildung des 
Fachpersonals
Sofern Personal mit einer abge-
schlossenen Ausbildung zum/zur 
ZFA, Helferin bzw. Stomatologi-
schen Schwester in Verbindung 
mit dem Ergänzungskurs zum 
Erwerb des Helferinnenbriefes 
in einer Zahnarztpraxis tätig ist, 
sind grundlegend die Voraus-
setzungen für eine Tätigkeit im 
Bereich der Medizinprodukteauf-

Grundvoraussetzung für die Aufbereitung von Medizinprodukten ist der Nachweis einer 

erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in einem Medizinalfachberuf
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bereitung gegeben. Eine Anpas-
sung bzw. Aktualisierung der in 
der Ausbildung erworbenen Sach-
kenntnis des Personals ist erfor-
derlich, sofern sich gesetzliche 
Neuerungen im Zusammenhang 
mit der Medizinprodukteaufberei-
tung ergeben. Die Sicherstellung 
der geforderten aktuellen Sach-
kenntnis des Personals kann als 
QM Maßnahme im Rahmen der 
Kompetenzerhaltung des Pra-
xisteams, beispielsweise durch 
Vereinbarung praxisindividueller 
Fortbildungsziele realisiert wer-
den.

Fortbildung für ungelerntes Personal
Erstmalig hat die LZÄKB in die-
sem Jahr einen Lehrgang zum 
Erwerb der Sachkenntnis in der 
Medizinprodukteaufbereitung für 
Mitarbeiter ohne abgeschlosse-
ne zahnmedizinische Ausbildung 
im dezentralen Fortbildungspro-
gramm integriert. Grundvoraus-
setzung für die Teilnahme ist 
der Nachweis einer mindestens 
zweijährigen Berufserfahrung in 
einer Zahnarztpraxis. Diese Fort-
bildung eignet sich auch für be-
rufliche Wiedereinsteiger. Nach 
bestandener schriftlicher Lerner-

folgskontrolle erhält das zahnme-
dizinisch ungelernte Personal den 
Nachweis über den Erwerb der 
Sachkenntnis in der Medizinpro-
dukteaufbereitung in Form eines 

Fortbildungsnachweises.
In der Fortbildung werden grund-
legende Kenntnisse zu aktuell 
geltenden Rechtsgrundlagen und 
zur Mikrobiologie und Epidemio-
logie vermittelt. Weiterführend 
erwerben die Teilnehmer speziel-
le Kenntnisse in folgenden Berei-
chen:

• Personalhygiene
• Verpackungsarten und -techni-

ken von Medizinprodukten
• Hygieneplan und -leitfaden
• Grundlagen der Dampf- und 

Heißluftsterilisation
• Validierung der Aufbereitungs-

prozesse
• Instrumenten- und Werkstoff-

kunde
• Abfallbeseitigung uvm

Um den Erfolg der Fortbildung 
zu gewährleisten, ist die Teilneh-
merzahl begrenzt. Wir bitten In-
teressierte daher, sich rechtzei-
tig auf unserer Homepage www.
lzkb.de unter Servicedienste – 
Fortbildung anzumelden. 

Abschließend freuen wir uns Ih-
nen mitteilen zu können, dass 
wir neben uns vertrauten Refe-
renten auch den renommierten 
Prof. Dr. rer. nat. Lutz Jatzwauk, 
Vorsitzender des Deutschen Ar-
beitskreises für Hygiene in der 
Zahnmedizin (DAHZ) und Vorsit-
zender des Arbeitskreises Den-
talinstrumente (AKDI) der Bun-
deszahnärztekammer, für die 
Durchführung der Veranstaltung 
akquirieren konnten. 

Fortbildung

Aufbereitung von Medizinpro-
dukten – Sachkundelehrgang 
für Mitarbeiter ohne abge-
schlossene zahnmedizinische 
Ausbildung

Freitag und Samstag am 23./24. 
Juni und Freitag, 30. Juni 2017 

jeweils in der Zeit von 09:00 bis 
16:00 Uhr in Cottbus

Teilnahmegebühr: 439,00 Euro

Verstärkung für GOZ-Sprechstunde gesucht

Die Landeszahnärztekammer bietet jeden Mittwoch 
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr für die Kol-
legenschaft und Patienten eine GOZ-Sprechstunde 
an. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine 
Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin (w/m), 
die Spaß an und reichlich Erfahrung mit der pri-
vatzahnärztlichen Abrechnung hat. Die Sprech-
stunde kann sowohl im Hause der LZÄKB als auch 
telefonisch/per E-Mail von der Praxis oder zu Hause 
wahrgenommen werden. Vergütet wird auf Hono-
rarbasis.

Bitte bewerben Sie sich per Post oder E-Mail bei der 
LZÄKB, gf@lzkb.de. 

Liebe Praxisinhaber, Sie haben eine auf GOZ-Fra-
gen spezialisierte Zahnmedizinische Verwaltungs-
assistentin (w/m) in Ihrer Praxis? Dann schlagen Sie 
bitte Ihre ZMV für die Sprechstunde vor. Sicher par-
tizipieren Sie von dem Wissen, welches Ihre ZMV 
durch die Sprechstunden und Sitzungen des GOZ-
Ausschusses hinzu gewinnt.

GOZ-Ausschuss der LZÄKB 
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Fragen und Antworten 
Autoren: Dr. Heike Lucht-Geuther, Anke Kowalski

„Auf der Welt gibt es nichts, was sich nicht 
verändert, nichts bleibt ewig so wie es 
einst war.“
 (Dschuang Dsi)

„… nichts bleibt ewig so wie es einst war.“

Seit 2005 ist diese Frage-Antwort-Rubrik aus dem 
Brandenburger Zahnärzteblatt nicht mehr wegzu-
denken. Daran soll sich auch nichts ändern! 
Eine Änderung gibt es lediglich in Bezug auf die Au-
toren. Mit der Wahl des neuen Vorstandes der KZV 
Land Brandenburg wurde Frau Dr. Lucht-Geuther 
als Mitglied des Vorstandes u. a. der Geschäftsbe-
reich „Abrechnung“ zugeordnet. Somit wird diese 
Beitragsreihe in bewährter Form, aber nun mit den 
Autoren Dr. Heike Lucht-Geuther und Anke Kowalski 
fortgesetzt.

Behandlung einer  
Dentitio difficilis
Welche Gebühr ist ansatzfähig, wenn zur Behand-
lung der Dentitio difficilis zunächst die Zahnfleisch-
tasche gereinigt und dann ein Gazestreifen einge-
legt wird; Geb.-Nr. 38 (N mit 10 Pkt.) oder Geb.-Nr. 
105 (Mu mit 8 Pkt.)?

Ausgehend vom Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 38 
„Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff oder 
Tamponieren oder dergleichen, je Kieferhälfte oder 
Frontzahnbereich, als selbstständige Leistung, je 
Sitzung“ kann nach unserer Auffassung, die sich 
im Übrigen mit dem Abrechnungsstandpunkt der 
KZBV deckt, die Geb.-Nr. 38 zum Ansatz kommen. 
Nur eine rein medikamentöse Behandlung ist mit der 
Geb.-Nr. 105 abzurechnen. Sofern die Behandlung 
in der Einlage, dem Wechsel oder der Entfernung ei-
ner Drainage (z. B. Gazestreifen) besteht, also einer 

der Bestandteile der Leistungsbeschreibung „Tam-
ponieren“ oder „dergleichen“ erfüllt wird, ist die Ab-
rechnung der Geb.-Nr. 38 zulässig. Auch die höhere 
Bewertungszahl der Geb.-Nr. 38 (10 Punkte) gegen-
über der Geb.-Nr. 105 (8 Punkte) spiegelt dies wider, 
da das Einbringen oder der Wechsel eines Streifens 
behandlerisch aufwändiger ist, als die Installation 
eines Medikamentes in die Tasche.

Wichtiger Hinweis:
Daraus ergibt sich, dass, wenn bei der Behandlung 
der Dentitio difficilis der Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 
38 erbracht wird („Tamponieren oder dergleichen“), 
diese Gebühr auch zum Ansatz kommen kann, ohne 
dass eine Kausalität zu einer vorhergehenden chir-
urgischen Maßnahme gegeben sein muss.

Semipermanent eingeglie-
derter Zahnersatz
Grundsätzlich gilt, dass bei der Abrechnung das Ein-
gliederungsdatum als das Datum der endgültigen 
Eingliederung definiert wird. Ist es auch denkbar, 
dass als Eingliederungsdatum das Datum der vor-
läufigen (temporären) Eingliederung gilt, wenn aus 
therapeutischen Gründen Brücken bzw. Kronen für 
einen längeren Zeitraum nur vorläufig eingeglie-
dert werden?

Davon ausgehend, dass die Anfertigung und Ein-
gliederung des Zahnersatzes einen einheitlichen 
Behandlungsvorgang darstellt, liegt eine abge-
schlossene und damit abrechnungsfähige Leis-
tung erst dann vor, wenn die Gesamtmaßnahme 
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Geb.-Nr. 45 (X 3)
Der Leistungsinhalt der Geb.-Nr. 45 (X 3) beschreibt 
das „Entfernen eines tieffrakturierten Zahnes ein-
schließlich Wundversorgung“. Wann ist der Ansatz 
dieser Gebühr gerechtfertigt?

Der Schwerpunkt bei der Leistungsbeschreibung 
liegt zweifellos auf dem Terminus „tieffrakturiert“. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein tief-
frakturierter Zahn im Bereich der Wurzel gebro-
chen ist und nicht normal mit der Zange und/oder 
dem Hebel extrahiert werden kann. Es werden 
demnach weitere Maßnahmen (z. B. die Anwen-
dung einer Knochenfräse, eines speziellen Wur-
zelhebers; Wegnahme des Knochenseptums oder 
des marginalen Knochens, allerdings ohne Aufklap-

Abrechnung

Provisorische Eingliederung Semipermanente Eingliederung

Funktionsfähigkeit 
des  
Zahnersatzes

• nicht in jeglicher zahnmedizinischer 
Hinsicht funktionsbereit

• Veränderungen sind bereits geplant 
bzw. wahrscheinlich notwendig

• in jeglicher zahnmedizinischer Hin-
sicht funktionsbereit

Zweck • weitere Maßnahmen sind durch die 
einfachere Entfernbarkeit des ZE 
risikoärmer

• zum Zeitpunkt der Eingliederung 
sind Komplikationen nicht sicher 
auszuschließen (Entfernbarkeit des 
ZE so ggf. einfacher)

Abrechnung • entfällt; das letzte bzw. das endgül-
tige Eingliederungsdatum ist maß-
gebend

• möglich; Eingliederungsdatum ist 
das Datum der vorläufigen Einglie-
derung (Behandlungsvorgang ist 
abgeschlossen)

• zum Zeitpunkt der definitiven 
Eingliederung ist keine gesonderte 
Gebühr ansatzfähig (abgegolten)

Beispiel • Patient soll die „Alltagstauglichkeit“ 
des ZE probieren (Form, Farbe, 
Funktionalität)

• Patient hat noch unklare Beschwer-
den in der Versorgungsregion; 
Verlauf abwarten

beendet (d. h. endgültig eingegliedert) ist. Ergibt 
sich ausnahmsweise eine semipermanente Einglie-
derung von Kronen bzw. Brücken aus einer thera-
peutischen Indikation heraus, ist, abweichend zur 
provisorischen Eingliederung, die Gesamtmaßnah-
me beendet und mit dem Eingliederungsdatum der 
semipermanenten Eingliederung abrechnungsfähig. 
Die nachstehende Übersicht verdeutlicht den Unter-
schied zwischen einer provisorischen und einer se-
mipermanenten Eingliederung.

Hinweis:
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass 
die Eingliederung innerhalb von sechs Monaten, 
gerechnet vom Datum der Zuschussfestsetzung 
der Krankenkasse, erfolgt. Wird dieser Zeitraum, 
gleichgültig aus welchen Gründen, überschritten, 
muss der Heil- und Kostenplan der Krankenkasse 
zur Verlängerung der Kostenzusage vorgelegt wer-
den.

pung des Zahnfleisches) notwendig, um den Zahn 
oder den Wurzelrest zu entfernen. Erst der sich da-
raus ergebene erhebliche zeitliche, medizinische 
und apparative Mehraufwand berechtigt nach dem 
BEMA zum Ansatz der Geb.-Nr. 45. Man könnte sa-
gen, diese Gebühr ist eine Art „Zwischenposition“ 
zwischen einer normalen Extraktion und einer Os-
teotomie.

Hinweise:
• Vergessen Sie bitte nicht, die Notwendigkeit 

des Mehraufwandes in Ihren Unterlagen zu do-
kumentieren.

• Bitte beachten Sie, dass die Extraktion die 
vollständige Entfernung des Zahnes, d. h. ein-
schließlich der Wurzel, verlangt. 
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gehend anzugeben, warum eine Adhäsivbrücke ge-
plant ist, obgleich für den Zahn 12 eine Überkro-
nungsbedürftigkeit vorliegt. Diese Vorgehensweise 
bietet Ihnen die Möglichkeit, dem Kostenträger die 
vom Gesetzgeber eingeräumte Ausnahme bezogen 
auf diesen konkreten Behandlungsfall zu erklären.
Hinsichtlich der Abrechnung ergibt sich unter der 
Voraussetzung einer begründeten Einzelfallent-
scheidung z. B. Folgendes:
Versorgungsart: gleichartige Versorgung
Festzuschüsse: 2.1, 3x 2.7*
Abrechnung:  Geb.-Nr. 93a (für Zähne 21-11)
   Geb.-Nr. 19 (für Zahn 12)
   GOZ-Nr. 2210 (für Zahn 12)
*Festzuschüsse für Verblendungen werden ge-
währt, wenn die Regelversorgung diese vorsieht.

Verwendung des  
Werkstoffes „PEER“
Gehört eine unter Verwendung des Materials „PEER“ 
hergestellte Prothese zur vertragszahnärztlichen 
Versorgung?

Da es sich bei einer Prothese unter Verwendung des 
Werkstoffes „PEER“ um eine neue Behandlungsme-
thode im Sinne des § 135 Abs. 1 SGB V handelt, ist 
eine Abrechenbarkeit in der vertragszahnärztlichen 

Versorgung ohne Anerkennung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
eigentlich nicht möglich.

Unsere Empfehlung:
Da die leistungsrechtliche Entschei-
dung bei der Krankenkasse liegt, 
sollten Sie im Bemerkungsfeld des 
Heil- und Kostenplanes explizit auf 
die Verwendung des Materials „PEER“ 

hinweisen. Wir schlagen außerdem vor, die Prothe-
se mit der Befundklasse 5 und als gleichartige Ver-
sorgung bei dem Kostenträger zu beantragen. 
Trifft die Krankenkasse eine positive leistungs-
rechtliche Entscheidung, beanstandet die KZV Land 
Brandenburg den bewilligten Festzuschuss nicht. 
Im Fall einer Zuschussablehnung, handelt es sich 
bei der Versorgung dann um eine Privatleistung.

Hinweis:
Eine analoge Abrechnungsmodalität empfehlen wir 
bei Sunflex- und Valplastprothesen.

Abrechnung ZBB 1 | 2017

Befundangabe
Als ein bereits von der Krankenkasse bewilligter 
Heil- und Kostenplan für die Monatsabrechnung vor-
bereitet wurde, stellten wir fest, dass unsererseits 
versehentlich ein fehlerhafter Befund des Gebisses 
eingetragen wurde. Muss der Heil- und Kostenplan 
dem Kostenträger erneut vorgelegt werden?

Hat die nachträgliche Änderung des Befundes eine 
Auswirkung auf die Festzuschüsse, so muss der 
Heil- und Kostenplan auf jeden Fall der Kranken-
kasse zwecks schriftlicher Zuschussgenehmigung 
erneut vorgelegt werden. Lediglich nachträgliche 
Änderungen des Befundes, die keine Auswirkungen 
auf den bereits festgelegten Festzuschuss haben, 
können im Einzelfall telefonisch mit der Kranken-
kasse abgeklärt werden. 

Adhäsivbrücke
Bei einem Patienten soll der fehlende Schneidezahn 
11 mit einer einflügeligen Adhäsivbrücke mit Me-
tallgerüst (Flügel am Zahn 21) versorgt werden. Au-
ßerdem ist der Zahn 12 überkronungsbedürftig; er 
kann nicht Träger eines adhäsiv befestigten Flügels 
sein. Dieser Zahn soll mit einer keramisch vollver-
blendeten Einzelkrone versorgt werden. Wie muss 
die Abrechnung erfolgen?

Nach der Nr. 22 Satz 4 der Zahnersatz-Richtlinie 
sollte bei einflügeligen Adhäsivbrücken zum Er-
satz eines Schneidezahnes der an das Brückenglied 
der Adhäsivbrücke angrenzende Zahn, welcher 
nicht Träger eines Flügels ist, nicht überkronungs-
bedürftig und nicht mit einer erneuerungsbedürf-
tigen Krone versorgt sein. „Sollte“ heißt so viel 
wie: Grundsätzlich ist diese Vorschrift einzuhalten; 
im Einzelfall besteht die Möglichkeit, davon abzu-
weichen. Im Hinblick darauf ist es empfehlenswert 
(wenngleich vertraglich nicht vorgeschrieben), eine 
Begründung auf dem Heil- und Kostenplan dahin-
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Kursankündigung

Professionelle Zahnreinigung: Alles nur Kosmetik 
oder medizinische Verantwortung?

Termin: 17. Juli 2017 – 21. Juli 2017
Kursgebühr: 995,00 Euro
Teilnahmevoraussetzung:
Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), fortgebil-
dete Assistentin Prophylaxe/Prophylaxeassistentin, 
Zahnmedizinische Fachassistentin, Dentalhygieni-
kerin, Zahnärztin/Zahnarzt

Der Workshop ist Bestandteil des 3. Praktischen 
Arbeitskurses Parodontologie mit Lehrmeinungen, 
Erfahrungen, Beispielen und praktischen Übungen 
aus den USA und Greifswald. Die intensiv betreu-

ten Übungen erfolgen in kleinen Gruppen am Phan-
tomkopf, gegenseitig sowie an realen Patienten. 
Referentin ist Kim Johnson RDH, MDH vom Health 
Partners Institute for Education and Resarch aus 
Minneapolis (USA) gemeinsam mit DHs und Zahn-
ärzten der Uni-Zahnklinik Greifswald.

Anfragen und Anmeldungen:
ZA Michael Eremenko & ZMF Yvonne Breuhahn
Abteilung Parodontologie
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Walther-Rathenau-Straße 42a
17475 Greifswald
Tel.: 0 38 34 – 86 196 31
Fax: 0 38 34 – 86 73 08
E-Mail: breuhahny@uni-greifswald.de oder
Internet: eremenkom@uni-greifswald.de 

(ZBB) Das Thema „Betriebsprüfung“ schafft eher 
negative Assotiationen. Doch dass selbst der tro-
ckenste Stoff interessant, lehrreich und sogar 
amüsant dargeboten werden kann, bewies Steu-
erberater Frank Pfeilsticker zur „Mitgliedervisite“, 
dem ersten Treffen der „Gesundheitsregion Berlin-
Brandenburg“ in diesem Jahr. Der 2012 gegründete 
Verein mit Sitz in Potsdam hat sich die bessere Ver-
netzung der Akteure in der Gesundheitswirtschaft 
zum Ziel gesetzt. Erreichen möchte er das durch 
vielfältige Aktionen wie Vorträge, Gesprächsrunden 
und gemeinsame Unternehmungen. Vorgesehen 
sind etwa vier Veranstaltungen im Jahr. Der Einla-
dung in die Lobby des Verwaltungssitzes der Kas-
senärztlichen Vereinigung in Potsdam waren mehr 
als 40 Zahnärzte gefolgt, die sich mit steuerlichen 
Fragen vertraut machen wollten. Frank Pfeilsticker 
gab zahlreiche fundierte Tipps, die helfen sollten, 
das nächste Mal dem Prüfer souverän entgegen-
zutreten. Unter dem Eindruck des Gehörten entwi-
ckelten sich im Anschluss an das einstündige Refe-
rat  angeregte Gesprächsrunden bei Häppchen und 
Getränken. 

Die nächste Mitgliedervisite des Vereins findet in 
der privaten Medizinischen Hochschule „Theodor 
Fontane“ in Neuruppin statt. Geplant ist eine Podi-
umsdiskussion mit Studierenden. 

„Visite“ der Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg

Seit 2012 bietet das Netzwerk auch Vorträge, wie in Potsdam zum 

Thema „Betriebsprüfung“ mit Steuerberater Frank Pfeilsticker
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Ziel des Vereins „Planet Action – Helfende Hände e.V.“ ist es, sich für die zahnmedizinische 
Versorgung von Menschen einzusetzen, die sonst keine Möglichkeit haben, zahnmedizinische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Zahnarztverein bietet 
Hilfe für die,  
die sich nicht  
selbst helfen können 
Quelle: PM des Vereins „Planet Action – Helfende Hände e. V.“

Mehrmals pro Jahr reisen Einsatz-
teams bestehend aus Zahnärzten/-
innen, Zahnmedizinstudierenden 
und weiteren helfenden Händen in 
Entwicklungsländer. Vor Ort arbei-
ten sie mit NGOs, Vereinen oder 
Krankenstationen zusammen, 
durch deren bereits bestehende 
Infrastruktur schnell und effektiv 
dort geholfen werden kann, wo es 
wirklich nötig ist. 

Die Idee hierfür entstand im 
Frühjahr 2015 bei einem Hilfsein-
satz in Madagaskar. Dort wurde 
schnell klar, wie nötig ehrenamt-
liche zahnärztliche Hilfe in medi-
zinisch unterversorgten Ländern 
ist. Nachdem in Vorträgen über 
den Einsatz auf Madagaskar be-
richtet worden war, bekamen die 

Referenten viele positive Rück-
meldungen und Anfragen von 
Interessierten, die sich ebenfalls 
gerne engagieren wollten. So 
kam es zur Gründung des Ver-
eins. Durch die Eintragung im Ver-
einsregister und die Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit im Früh-
jahr 2016 sowie die Aufnahme in 
das Netzwerk der zahnärztlichen 
Hilfsorganisationen der Bundes-
zahnärztekammer im Oktober 
2016 haben die Ideen und Ziele, 
die mit „Planet Action e.V.“ reali-
siert werden sollen, konkrete For-
men angenommen.

Noch im selben Jahr konnte durch 
zahlreiche Spenden das notwen-
dige Equipment für die mobilen 
Hilfseinsätze zusammengestellt 

werden, sodass im August und 
November 2016 weitere Teams 
nach Madagaskar aufbrechen 
konnten. Alle Materialien und In-
strumente für die Behandlungen 
wurden aus Deutschland mitge-
bracht. Die Teams arbeiteten in 
verschiedenen Straßenkinderpro-
jekten, sowie in Schulen und in öf-
fentlichen Einrichtungen. 

Um auch der in der Umgebung 
wohnenden Bevölkerung die 
kostenfreie zahnärztliche Hil-
fe anzukündigen, wurden Listen 
ausgehängt. Bei einer örtlichen 
Radiostation wurde die Nachricht 
ebenso verbreitet. So warten übli-
cherweise viele Patienten bereits 
früh morgens auf die Einsatz-
teams. 
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Mit Hilfe eines großen Zahnputz-
modells kann das richtige Zähne-
putzen gezeigt werden. Außer-
dem legt der Verein großen Wert 
auf das Verteilen von Zahnbürs-
ten und -pasten. Für die Behand-
lungen legen sich die Patienten 
meist auf einen einfachen Tisch. 
Da es in der behelfsmäßigen 
„Praxis“ nicht die aus Deutsch-
land gewohnte Ausstattung und 
weder Licht noch fließendes Was-
ser gibt, ist Improvisationstalent 
gefragt. Doch man merkt schnell, 
dass die Hilfe auch ohne jeglichen 
Komfort möglich ist. 

Die zahnmedizinische Versor-
gungslage der ärmlichen Bevöl-

kerung in Entwicklungsländern 
ist wirklich verheerend, sodass 
bei den meisten Patienten fast 
alle Zähne behandlungsbedürftig 
sind. 

Eine Einsatzteilnehmerin berich-
tete: „Wir extrahierten am laufen-
den Band und prothetische Ver-
sorgung gab es keine. Trotz langer 
Wartezeiten, teils belastender Be-
handlungen und einiger Kommu-
nikationsprobleme begegneten 
uns unsere Patienten jedoch mit 
einer überwältigenden Offenheit 
und Dankbarkeit. All das machte 
unsere anstrengende Arbeit zu ei-
nem wahren Vergnügen.“
Der Bedarf an zahnmedizinischer 

Versorgung vor Ort ist lange nicht 
gedeckt. Weitere mobile Einsät-
ze in verschiedene Länder sowie 
der Aufbau und die Unterstützung 
von festen Zahnstationen sind 
geplant. Deshalb sucht der Verein 
stets engagierte Zahnärzte, die 
die Arbeit von „Planet Action e.V.“ 
tatkräftig unterstützen möchten. 

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann 
zögern Sie nicht und nehmen 
Kontakt zum Vorstandsteam auf!
Kontaktdaten:

Planet Action – Helfende Hände 
e.V.
info@planet-action.de
www.planet-action.de 

Charité: Goldenes  
Doktordiplom

„Die Charité ehrt seit vielen Jah-
ren ihre Alumni, die vor 50 Jahren 
an der Charité promoviert haben, 
mit der Vergabe einer „Goldenen 
Doktorurkunde“. 

Auch im Jahr 2017 möchten wir 
diese schöne Tradition fortfüh-
ren und haben dazu wieder einen 
großen Festakt im Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt in Berlin-
Mitte geplant. 

Leider ist der Kontakt zu so man-
cher Kollegin/manchem Kollegen 
verloren gegangen. 

Sollten Sie vor etwa 50 Jahren 
in Berlin promoviert haben oder 
jemanden kennen, für den das 
zutrifft, melden Sie sich doch bit-
te im Promotionsbüro der Chari-
té – Universitätsmedizin Berlin  
(030) 450576018/016/058. 

"Ich bin so froh, dass ich Ihrem 
Rat gefolgt bin. Heute freue ich 
mich über meine tollen neuen 
Zähne.“ Um sich bei Dr. Bund-
schuh zu bedanken, besuchte die-
se ältere Dame (Foto) extra den 
Stand der KZVLB. Im vergange-
nen Jahr hatte sie das Gespräch 
über eine  geplante prothetische 
Versorgung gesucht und war von 
Dr. Bundschuh beraten und dazu 
ermuntert worden. Sie war nicht 
die Einzige, die die Beratungsan-
gebote der brandenburgischen 
Zahnärzte lobte. In als unsicher 
empfundenen Zeiten freuen sich 
die Menschen über das Beständi-
ge. Und wenn ein Service – so wie 
die Patientenberatung – ehrlich 
gemeint ist, erfahren die Anbie-
ter große Wertschätzung. Auch 
in Zeiten des Internets verliert 
das persönliche Gespräch nicht 
an Bedeutung. Patienten, vor al-
lem die Jüngeren, hinterfragen 
Behandlungsvorschläge zuneh-
mend kritisch  und suchen nach 
weiteren Optionen. Sie vertrauen 

ihrem Zahnarzt, möchten jedoch 
umfassend informiert sein und 
möglichst selbst entscheiden. 
Dafür suchen sie Informationen 
hauptsächlich im Internet. Sofern 
sich jedoch die Möglichkeit einer 
ihrerseits als solide eingeschätz-
ten Zweitmeinung bietet, neh-
men sie diese gerne in Anspruch. 
Dabei wird auch der Beratungs-
zahnarzt immer wieder kritisch 
hinterfragt, denn eigentliches 
Hauptanliegen für das Beratungs-
gespräch ist die Vergewisserung: 
Mein Zahnarzt ist top. 

Großer Zuspruch auf der Messe

Eine Messebesucherin dankt Dr. Gerhard 

Bundschuh für die gute Beratung
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(ZBB) Die können doch nicht alle Webdesigner 
werden? Wieso interessieren sich so wenige junge 
Leute für die anspruchsvollen Berufe in der Zahn-
arztpraxis? Standen noch vor zehn Jahren die Ab-
iturientinnen für einen Ausbildungsplatz Schlange, 
reicht es heute auf der Messe höchstens zum höf-
lichen Zuhören. Allerhöchstens. Echtes Interesse? 
Eher nicht. 

Hier sollte vielleicht mal jemand nach den Gründen 
forschen, denn generell ist die Jugend alles andere 
als träge. Auf der 10. Aussbildungsmesse in Teltow 
war jedenfalls die Hölle los. Über 6000 junge Leute 
wollten sich über Berufsmöglichkeiten informieren. 
Auch die Ausbildungsbetriebe legten großes Enga-
gement an den Tag. Aus allen möglichen Branchen, 
vom Gartenbaubetrieb bis zur Bundeswehr waren 
110 Aussteller für einen Samstag lang angereist, 
um im Oberstufenzentrum um Nachwuchs zu wer-
ben. Vor allem Bundeswehr, Zoll und Polizei waren 
gefragte Gesprächspartner und selbst die Droge-
riemarktkette dm konnte laut Ausstellerbefragung 

großes Interesse verbuchen. So war es zwar ein ge-
ringer Trost, dass auch die anderen Vertreter medi-
zinischer und Pflegeberufe wenig nachgefragt wa-
ren, aber es zeigt zumindest Tendenzen.

Fazit: Wir müssen interessanter für die jungen Leu-
te werden, denn von den Praxen werden sie hände-
ringend gesucht. Die Attraktivität des Berufs ent-
scheidet sich natürlich in erster Linie vor Ort, aber 
die Körperschaften wollen ihren Teil dazu beitragen, 
mehr Ausbildungsnachwuchs zu gewinnen. In einer 
gemeinsamen Kampagne von Kammer und KZV 
sollen Jugendliche in ihrer Sprache und mit ihren 
Bildern auf die vielen Möglichkeiten in der Zahn-
arztpraxis aufmerksam gemacht werden. Die Vor-
bereitungen dazu laufen (s. S.13). Auf der Messe 
in Teltow war die KZVLB von den 120 Interessenten 
der dm-Drogeriekette diesmal noch 95 Gespräche 
weit entfernt. Doch das wird sich mit der landes-
weiten Aktion ändern. Auf den nächsten Messen 
sollten eigentlich schon Erfolge sichtbar werden.  

Besucherrekord auf der Ausbildungsmesse Teltow, aber ...

Wir trauern um unseren Kollegen

Dr. med.dent.

Heinrich Rheinländer

aus Prenzlau

geboren am 23. März 1927

verstorben im Januar 2017

Praxisabgabe/verkauf
Kleine Zahnarztpraxis in der Mitte der Stadt, 
1 Zahnarztstuhl, 2 Parkplätze vorhanden,  
zum 04.2017 abzugeben/zu verkaufen. 
Kontakt: +49(0) 355 22871

Anzeige
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Schöne neue Welt – Wohin 
geht die Reise für Zahnme-
diziner?
Die Möglichkeiten ihren Beruf aus-
zuüben haben sich für die zahnärzt-
lichen Kolleginnen und Kollegen in 
den letzten Jahren erweitert, und die 
Möglichkeiten werden von der Kol-
legenschaft angenommen. War es 
noch vor zehn Jahren die Regel, dass 
ein Zahnarzt im Rahmen einer Ein-
zelpraxis niedergelassen war, haben 
sich durch die Gesundheitsreformen 
in den Jahren 2004 und 2007 neue 
Möglichkeiten ergeben, einerseits 
als angestellter Zahnarzt zu arbei-
ten oder andererseits als nieder-
gelassener Kollege verschiedene 
Möglichkeiten der Kooperation, 
örtlich oder überörtlich, einzuge-
hen. Seit dem Sommer 2015 steht 
durch eine Gesetzesänderung nun 
auch das so genannte Medizini-
sche Versorgungszentrum (MVZ) 
für die zahnärztliche Berufsaus-
übung offen.

Wie immer im Leben, hat alles 
seine Vor- und Nachteile. Der Verband niedergelas-
sener Zahnärzte Land Brandenburg e.V. (VNZ LB) 
veranstaltet daher zu den unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der Berufsausübung eine Vortragsveran-
staltung. 

In kompakten Vorträgen erläutern erfahrene Exper-
ten aus ihren jeweiligen beruflichen Sichtweisen die 
unterschiedlichen Aspekte, die sich durch die  Ange-
stellten Tätigkeit, die Tätigkeit in der Niederlassung 
sowie die Berufsausübung in einer Kooperation er-
geben.

Aus der täglichen Praxis werden einerseits Anre-
gungen aus der Sicht des Medizinrechtlers (Fürsten-
berg und Partner) und des Steuerberaters (Konzept 
Steuerberatungsgesellschaft) dargestellt, sowie die 

verschiedenen beruflichen Zusammenhänge vom 
Standpunkt der Bank (Deutsche Apotheker und Ärz-
te Bank) und des Dentaldepots (Wolf und Hansen) 

erläutert.

Die realistische Darstellung 
der täglichen Arbeit und wie 
die Niederlassung in Einzel-
praxis tatsächlich gelaufen 
ist, berichtet ein junger nie-
dergelassener Zahnarzt. 
Abgerundet wird der Über-
blick über die verschiedenen 
Berufsausübungsmöglichkei-
ten durch die lebhaften Er-
läuterungen eines erfahrenen 
Zahnarztes, der bereits viele 
Jahre Kooperationserfahrung 
hinter sich hat.

Falls Sie Interesse haben, sich 
ein Bild von der schönen neu-
en Welt der Zahnmedizin zu 
machen, melden Sie sich bitte 
einfach an.

Anmeldung bitte  per E-Mail: 
fortbildung.vnzlb@gmail.com
Unkostenbeitrag: 20 €. 

Es werden drei Fortbildungspunkte vergeben.
Für einen Imbiss zu der Veranstaltung ist gesorgt. 

Infoveranstaltung des VNZ LB für angestellte Zahnärzte

Vortrag 

Dienstag, den 28. März 2017
in den Räumen der KZV Land Brandenburg,
Helene-Lange-Straße 4-5 
14469 Potsdam

Beginn: 16:00 Uhr
get together: 15:30 Uhr
Unkostenbeitrag: 20,00 Euro
Anmeldung: fortbildung.vnzlb@gmail.com
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März
zum 92. am 8. März

Dr. med. dent. Horst Gehr-
ke aus Eisenhüttenstadt

zum 91. am 19. März

Sanitätsrat Franziska 
Graßmann aus Herzberg 

zum 91. am 24. März

ZÄ Ursula Eckerle  
aus Glienicke

zum 90. am 26. März

Dr. med. dent. Michael 
Pincus aus Panketal

zum 88. am 28. März

Sanitätsrat Lothar Günter-
aus Schöneiche

zum 86. am 28. März

Dr. med. dent. Hansjürgen 
Schöttner aus Frankfurt/O

zum 85. am 17. März

ZÄ Waltraud Jacoby  
aus Zepernick

zum 84. am 17. März

Dr. med. dent. Helmut 
Paatsch aus Falkensee

Wir gratulieren ganz 
herzlich zum Geburtstag
... und wünschen allen Zahnärztinnen und Zahnärzten, die in den Monaten März und April ihren 
Ehrentag feiern, beste Gesundheit, viele schöne Momente im neuen Lebensjahr sowie vergnüg-
liche Stunden im Kreise der Familie. 

zum 83. am 18. März

ZA Rolf Müller  
aus Potsdam

zum 83. am 29. März

Dr. med. dent. Franziska 
Brandt aus Potsdam

zum 81. am 19. März

Dr. med. dent. Rosemarie 
Arenstedt aus Fürstenwalde

zum 81. am 30. März

Dr. med. dent.  Gerhard 
Stolte aus Kleinmachnow

zum 80. am 5. März

Dr. med. dent. Inge  
Badstube aus Lehnitz

zum 80. am 27. März

ZÄ Rosemaie Jordan-Pohl 
aus Potsdam

zum 75. am 4. März

ZÄ Sigrid Jablonski 
aus Schöneiche

zum 75. am 18. März

Dr. med. Ursula Meier 
aus Klausdorf

zum 75. am 28. März

ZÄ Hilde Sperling  
aus Angermünde

zum 75. am 29. März

ZA Uwe Pinkert 
aus Königs Wusterhausen

zum 70. am 3. März

Dr. med. Evelyn Kleemann 
aus Cottbus

zum 70. am 27. März

ZÄ Elke Schmidt 
aus Senftenberg

zum 65. am 4. März

Dr. med. Elke Memel 
aus Potsdam

zum 65. am 7. März

Dipl.-Stom. Gundula  
Laurisch aus Leuthen

zum 65. am 20. März

Dr. Stom. Henry Vorpahl 
aus Brandenburg

zum 65. am 24. März

Dipl.-Med. Ilsegret Fink 
aus Teltow

zum 65. am 30. März

Dr. med. Evelin Voigt 
aus Potsdam

zum 65. am 31. März

Dr. med. Gabriele Breiten-
stein aus Heinersdorf

April
zum 87. am 21. April

SR Eugen Geyer  
aus Büssow

zum 82. am 13. April

MDR Dr. med. dent. Christa 
Köpnick aus Kleinmachnow 

zum 81. am 18. April

Dr. med. dent. Ingrid  
Reichel aus Zeuthen

zum 75. am 1. April

Dr. med. dent. Christa 
Beyer aus Brandenburg

zum 75. am 2. April

Dr. med. dent. Dieter  
Nebel aus Am Mellensee

zum 75. am 8. April

ZÄ Ingrid Scheddin 
aus Frankfurt/O 

zum 75. am 9. April

ZA Eberhard Vogeley 
aus Müncheberg

zum 70. am 3. April

Dipl.-Med. Gabriele Kelm 
aus Senftenberg

zum 70. am 5. April

Dipl.-Med. Monika Maretzki 
aus Grünheide

zum 70. am 9. April

Dipl.-Med. Hans-Günter  
Lehmann aus Ruben

zum 70. am 12. April

ZA Horst Exner  
aus Briesen

zum 65. am 2. April

Dipl.-Stom. Frank  
Scheppang aus Luckau

zum 65. am 4. April

Dipl.-Med. Bettina Zerback  
aus Cottbus

zum 65. am 4. April

Dipl.-Stom. Jürgen Lehmann  
aus Greiffenberg

zum 65. am 9. April

Dipl.-Med. Jutta Günther 
aus Bernau

zum 65. am 16. April

Dr.med. Hans-Georg  
Goetzke aus Casekow

zum 65. am 17. April

Dr.med. Christiane Bitter-
lich aus Grünheide

zum 65. am 24. April

ZÄ Petra Rode 
aus Blankenfelde 

* Zahnärzte, die keine Gratulation wünschen, wenden sich bitte 

mindestens zehn Wochen vorher an: Jana Zadow-Dorr, LZÄKB, 

Tel. 03 55 381 48-15 oder jzadow-dorr@lzkb.de. 
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Some of our content providers:

IMPROVE YOUR ONLINE PRESENCE WITH 5DM.
If your business is in the world of dentistry, 5 minutes is all it takes
to have your message seen throughout the community.
You can increase your visibility with our 5 minute video sharing
platform and reach your audience more eff ectively.

Join www.5dentalminutes.comFIVE DENTAL MINUTES
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